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Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 20 vom 30. Juli 2021494

I.

2124

Berichtigung des Runderlasses
„Änderung des Runderlasses 

„Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung der Ausbildungen 
in der Ergotherapie, der Logopädie, den Berufen 

in der Physiotherapie, der Podologie und 
der pharmazeutisch-technischen Assistenz““

Vom 12. Juli 2021

Der Runderlass „Änderung des Runderlasses „Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
der Ausbildungen in der Ergotherapie, der Logopädie, 
den Berufen in der Physiotherapie, der Podologie und der 
pharmazeutisch-technischen Assistenz““ vom 19. April 
2021 (MBl. NRW. S. 261) wird wie folgt berichtigt:

1.  Nummer 1 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

 „a)  Nach dem Wort „Podologie“ wird das Wort „und“ 
durch ein Komma ersetzt.“

2.  In Nummer 2 wird Buchstabe c wie folgt gefasst:

 „c)  In Nummer  5 wird nach dem Wort „Podologen“ 
das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.“

3.  In Nummer  3 Buchstabe a werden die Wörter 
„Komma durch das Wort „und““ durch die Wörter 
„Wort „und“ durch ein Komma“ ersetzt.

Düsseldorf, den 12. Juli 2021

Der Minister des Innern

Im Auftrag

H ü t t e r  i. V.

– MBl. NRW. 2021 S. 494

751

Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen aus dem „Programm für 

Rationelle Energieverwendung, Regenerative 
 Energien und Energiesparen“ (progres.nrw) – 

 Programmbereich Klimaschutztechnik
(Förderrichtlinie progres.nrw – Klimaschutztechnik)

Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie

Vom 14. Juli 2021

1
Zuwendungszweck

1.1
Präambel

Die förderpolitischen Aktivitäten zur Energiepolitik im 
Land Nordrhein-Westfalen werden in dem „Programm 
für Rationelle Energieverwendung, Regenerative Ener-
gien und Energiesparen“ (progres.nrw) gebündelt. Teil 
dieses Programms ist der Programmbereich Klima-
schutztechnik. Zweck dieses Programmbereichs ist die 
Einführung und Verbreitung von anwendbaren Techni-
ken zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie zum spar-
samen und effizienten Einsatz von Energie, um damit 
 einen wesentlichen Beitrag zu den Klimaschutzzielen 
des Landes zu leisten. In Umsetzung von Maßnahmen 
der Energieversorgungsstrategie Nordrhein-Westfalen 
vom 10. Juli 2019 (www.wirtschaft.nrw/EVS2019) zielt 
die Richtlinie weiterhin darauf ab, die Energiewende in 
Nordrhein-Westfalen auf breiter technologischer Basis 
voranzubringen und die für ein klimaverträgliches Ener-

giesystem der Zukunft notwendige Integration der er-
neuerbaren Energien und Kopplung der Sektoren zu be-
schleunigen. Dabei sollen die geförderten Anlagen- und 
Systemtechniken in einem ausgewogenen Verhältnis zu-
einander zur Anwendung kommen. Eine Fortschreibung 
der Richtlinie bleibt in Abhängigkeit von der techni-
schen Entwicklung und bei Änderung der energiewirt-
schaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen unter 
Mitwirkung der Beteiligten und ihrer Repräsentanten zu 
gegebener Zeit vorbehalten.

1.2
Rechtsgrundlagen

Das Land gewährt Zuwendungen auf der Grundlage die-
ser Richtlinie und nach Maßgabe folgender Regelungen 
in der jeweils geltenden Fassung der

a)  §§  23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der 
 Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 
(GV.  NRW. S.  158) sowie den dazugehörigen Verwal-
tungsvorschriften gemäß Runderlass des Ministeriums 
der Finanzen „Verwaltungsvorschriften zur Landes-
haushaltsordnung“ vom 10. Juni 2020 (MBl. NRW. 
S. 309),

b)  Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. No-
vember 2006 über die Transparenz der fi nanziellen 
Beziehungen zwischen den Mitgliedsstaaten und den 
öffentlichen Unternehmen sowie über die fi nanzielle 
Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen 
(ABl. EU L 318 vom 17.11.2006, S. 17),

c)  Verordnung (EU) Nummer 651/2014 der Kommission 
vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. EU L 187 vom 26.6.2014, S.  1; L 283 vom 
27.9.2014, S. 65) (im Folgenden Allgemeine Gruppen-
freistellungsverordnung),

d)  Verordnung (EU) Nummer 1407/2013 der Kommission 
vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Ar-
tikel  107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 
(ABl. EU L 352 vom 24.12.2013, S.  1) (im Folgenden 
De-minimis-Verordnung).

1.3
Anspruch

Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde auf 
Grund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens und im Rahmen 
verfügbarer Haushaltsmittel.

1.4
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie ist

a)  „Bestandsgebäude“: ein Gebäude, dessen Bauantrag 
beziehungsweise Bauanzeige zum Zeitpunkt der An-
tragstellung mindestens fünf Jahre zurückliegt;

b)  „einzige Hauptheizung“: eine Heizung, die den Wär-
mebedarf eines Gebäudes ganz oder überwiegend 
deckt. Eine Heizung, die nur der Wärmeversorgung 
einzelner Räume eines Gebäudes dient, ist nicht als 
einzige Hauptheizung anzusehen;

c)  „Ersatzmaßnahme“: Ersatz beziehungsweise Aus-
tausch einer Anlage innerhalb ihrer üblichen Nut-
zungs- oder Betriebsdauer, die in der Regel 20 Jahre 
beträgt. Als Ersatzmaßnahme gilt auch der Ersatz für 
eine Anlage, die einem gesetzlichen Betriebsverbot 
oder einer Außerbetriebnahmepfl icht unterliegt;

d)  „fabrikneue Anlage“: eine Anlage in einem unbenutz-
ten, unbeschädigten und mangelfreien Zustand. Die 
Anlage ist nach dem Inverkehrbringen noch nicht in 
Betrieb genommen worden;

e)  „Fachunternehmer“: eine Person beziehungsweise ein 
Unternehmen, das auf einen oder mehrere Leistungs-
bereiche (Gewerke) der Bauausführung spezialisiert 
und in diesem Bereich gewerblich tätig ist;
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f)  „Gebäude und Standort“: ein Gebäude oder ein 
Grundstück, das in der Regel durch seine selbständige 
Nutzbarkeit gekennzeichnet ist. Eine Abgrenzung zu 
anderen Gebäuden und Standorten ergibt sich durch 
einen oder mehrere der folgenden Umstände: ein 
trennbarer räumlicher und funktionaler Zusammen-
hang, eine eigene Hausnummer, ein eigener Eingang, 
Eigentumsgrenzen, die Trennung durch Brandwände 
oder die Abgrenzung durch die wärmeübertragende 
Umfassungsfl äche. Einliegerwohnungen innerhalb ei-
nes Einfamilienhauses sind nicht als eigener Standort 
anzusehen;

g)  „Gewerbeeinheit“: eine selbstständig nutzbare, räum-
lich und wirtschaftlich abgeschlossene Einheit für den 
Gewerbe-, Geschäfts- und sonstigen Dienstbetrieb;

h)  „Neubau“: ein aktuell neu errichtetes oder (zum Bei-
spiel nach Abriss) wiederaufgebautes Gebäude oder 
die vollständige Umnutzung (zum Beispiel durch Um-
wandlung und Umbau eines Betriebsgebäudes in ein 
Wohnhaus) oder Erweiterung eines bestehenden Ge-
bäudes (zum Beispiel durch Anbau oder Aufstockung), 
wenn dadurch selbstständig nutzbare Wohn- oder Ge-
werbeeinheiten neu entstehen. Sofern die geförderte 
Anlage der Versorgung von neuen und bestehenden 
Gebäudeteilen dient, ist der Gebäudeteil mit der grö-
ßeren Nutzfl äche maßgeblich;

i)  „Wohneinheit“: eine selbstständig nutzbare, räumlich 
und wirtschaftlich abgeschlossene Wohnung, in der 
ein Haushalt ohne Mitbenutzung anderer Räume im 
Haus geführt werden kann;

j)  „Wohngebäude“: ein Gebäude, das nach seiner 
Zweckbestimmung überwiegend dem Wohnen dient, 
einschließlich Wohn-, Alten- oder Pfl egeheime sowie 
vergleichbare Einrichtungen. Ein Wohngebäude kann 
auch in Teilen gewerblich genutzt werden, beispiels-
weise durch einzelne Büros, Praxen oder Geschäfte, 
sofern die Wohnnutzung im Vordergrund steht;

k)  „zuständiges Ministerium“: diejenige oberste Landes-
behörde, in deren Zuständigkeit der Fördergegenstand 
nach der jeweils geltenden Bekanntmachung der Ge-
schäftsbereiche der obersten Landesbehörden gemäß 
Artikel 52 Absatz 3 der Verfassung für das Land Nord-
rhein-Westfalen und § 4 Absätze 2 und 3 des Landes-
organisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. 
S. 421) in der jeweils geltenden Fassung fällt.

2

Gegenstand der Förderung

Gefördert werden:

a)  Anlagen, Techniken und Maßnahmen zur klima-
freundlichen Energieerzeugung als Beitrag für die 
Transformation hin zu einem klimaneutralen Energie-
system im Fördermodul „Erneuerbare Energien“,

b)  Anlagen, Techniken und Maßnahmen zum sparsamen 
und effizienten Einsatz von Energie in Gebäuden so-
wie der Nutzung von erneuerbaren Energien zur Er-
zeugung von Wärme, Kälte und Strom für den Gebäu-
debetrieb im Fördermodul „Energiesysteme für kli-
magerechte Gebäude“,

c)  Anlagen, Techniken und Maßnahmen für die effiziente 
und klimaschonende Wärme- und Kälteversorgung 
von Gebäuden bis zur Ebene eines Quartiers im För-
dermodul „Energiewende im Quartier“ und

d)  vom Land Nordrhein-Westfalen initiierte Vorhaben 
für klimagerechte und nachhaltige Gebäude und 
Quartiere sowie Maßnahmen von besonderem Landes-
interesse, die zum Erreichen der Klimaschutzziele des 
Landes beitragen, im Fördermodul „Modellprojekte.
NRW“.

Detaillierte Angaben zu den Fördergegenständen fi nden 
sich unter den Nummern 5.4 und 6 und in den jeweiligen 
elektronischen Antragsformularen gemäß Nummer 7.1.

3
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

3.1
Antragsberechtigte

Antragsberechtigt sind grundsätzlich:

a)  Privatpersonen,

b)  Wohnungseigentümergemeinschaften, Gesellschaften 
bürgerlichen Rechts (soweit rechtsfähig) und Sozietä-
ten,

c)  freiberufl ich Tätige,

d)  Unternehmen, einschließlich Einzelunternehmerinnen 
und Einzelunternehmer und kommunale Unternehmen,

e)  kommunale Gebietskörperschaften, Gemeinde- und 
Zweckverbände und rechtlich unselbständige Eigen-
betriebe von kommunalen Gebietskörperschaften,

f)  Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechts, zum Beispiel Hochschulen, Kammern, Ver-
bände oder Stiftungen,

g)  gemeinnützige Organisationen, einschließlich Kir-
chen, sowie

h)  juristische Personen des Privatrechts, einschließlich 
Vereine, Parteien und Genossenschaften.

Konkretisierungen zur Antragsberechtigung fi nden sich 
in Nummer 6.

3.2
Nicht Antragsberechtigte

Von der Förderung ausgeschlossen sind:

a)  der Bund, die Länder sowie deren Einrichtungen;

b)  Unternehmen, die unter einen beihilferechtlichen För-
derausschluss fallen:

 aa)  Unternehmen beziehungsweise Sektoren in den 
Fällen des Artikels 1 Absatz 2 bis 5 der Allgemei-
nen Gruppenfreistellungsverordnung,

 bb)  Unternehmen, die einer Rückforderungsanord-
nung aufgrund eines früheren Beschlusses der 
Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit 
einer von demselben Mitgliedstaat gewährten Bei-
hilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen-
markt nicht nachgekommen sind,

 cc)  Unternehmen, die sich in Schwierigkeiten im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 18 der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung befi nden;

c)  Insichgeschäfte in Form von entgeltlichen und sonsti-
gen Vermögensübertragungen (zum Beispiel käufl icher 
Erwerb)

 aa)  zwischen verbundenen Unternehmen im Sinne 
des §  15 des Aktiengesetzes vom 6. September 
1965 (BGBl.  I S.  1089) in der jeweils geltenden 
Fassung,

 bb)  im Rahmen der Übernahme des geförderten Unter-
nehmens in einen solchen Unternehmensverbund,

 cc)  zwischen Unternehmen und deren Gesellschaf-
tern,

 dd)  im Rahmen beziehungsweise infolge von Betriebs-
aufspaltungen,

 ee)  zwischen Ehegatten beziehungsweise Lebenspart-
nerinnen oder Lebenspartnern oder den Erwerb 
eigener Anteile und

 ff)  die Umgehungen der vorgenannten Tatbestände 
(zum Beispiel durch Treuhandgeschäfte).

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Allgemeine Fördervoraussetzung

Die Förderung erstreckt sich auf Vorhaben innerhalb des 
Landes Nordrhein-Westfalen.
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4.2

Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns

Es werden nur Maßnahmen gefördert, mit denen vor Er-
teilung eines Zuwendungsbescheides noch nicht begon-
nen worden ist. Zudem ist ein eigener Förderantrag für 
jede geplante Maßnahme einzeln gemäß Nummer 7.1 die-
ser Richtlinie zu stellen. Als Maßnahmenbeginn (Auf-
tragsvergabe) gilt jede verbindliche Bestellung und jeder 
Vertrag über den Kauf oder die Installation (Liefer- und 
Leistungsvertrag). Der Maßnahmenbeginn (Auftragsver-
gabe) ist für jede beantragte Maßnahme einzeln nachzu-
weisen.

4.3

Zuwendungsfähige Vorhaben

Zuwendungsfähig sind grundsätzlich die Ausgaben für:

a)  den Erwerb und die anschließende Errichtung fabrik-
neuer Anlagen beziehungsweise Anlagenteile,

b)  die Beratung, die Planung und das Monitoring des 
Ausbaus von erneuerbaren Energien, der Verbesserung 
der Energieeffizienz und der Errichtung von klimage-
rechten Gebäuden sowie

c)  die Maßnahmen, an denen ein besonderes Landesinte-
resse besteht.

Die Ausgaben müssen notwendig, nachgewiesen und an-
gemessen sein. Konkretisierungen zu den zuwendungs-
fähigen Ausgaben fi nden sich in Nummer 6.

4.4

Nicht zuwendungsfähige Vorhaben

Nicht gefördert werden Eigenbauanlagen, Prototypen 
und gebrauchte Anlagen sowie Anlagen für Gebäude, 
die für eine Nutzungsdauer von weniger als vier Mona-
ten jährlich bestimmt sind, wie beispielweise Ferien- 
oder Wochenendhäuser. Es darf sich bei dem Vorhaben 
weder um eine Reparatur, Ersatzmaßnahme oder Ersatz-
teilbeschaffung, noch um eine gesetzlich vorgeschrie-
bene oder behördlich angeordnete Maßnahme handeln. 
Die geförderten Anlagen dürfen insbesondere nicht zur 
Erfüllung der Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes 
vom 8. August 2020 (BGBl.  I S.  1728) in der zum Zeit-
punkt der Antragstellung jeweils geltenden Fassung die-
nen. Im Hinblick auf das Verhältnis der geförderten 
Maßnahmen zu den Anforderungen an ein Gebäude gel-
ten die Bestimmungen gemäß §  91 Absatz  1 bis 3 des 
Gebäudeenergiegesetzes.

4.5

Genehmigungen für Vorhaben

Öffentlich-rechtliche Genehmigungen, die zur Durchfüh-
rung des Vorhabens erforderlich sind, sollen mit dem An-
trag eingereicht werden. Der Zuwendungsbescheid ersetzt 
nicht die aufgrund anderer Rechtsvorschriften bestehende 
Verpfl ichtung, für das beabsichtigte Vorhaben eine Geneh-
migung, Erlaubnis oder Zustimmung einzuholen.

5

Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1

Art der Zuwendung

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung. Die Förde-
rung nach dieser Richtlinie erfolgt in Form von Zuschüs-
sen und Zuweisungen.

5.2

Höhe der Zuwendung

Die Höhe der jeweiligen Zuwendung richtet sich nach 
den unter Nummer 1.2 genannten haushalts- und beihil-
ferechtlichen Grundlagen sowie den Vorgaben der Num-
mern 5.3, 5.4 und 6 dieser Richtlinie. Zuwendungen un-
terhalb von 350 Euro werden nicht bewilligt beziehungs-
weise ausgezahlt (Bagatellgrenze).

5.3

Kumulierung, Kumulierungsverbote

Für die Kumulierung einer Förderung aus dieser Richt-
linie mit anderen Zuwendungen gilt:

a)  Zuwendungen aus dieser Förderrichtlinie können für 
dieselbe Maßnahme nicht mit Zuwendungen aus an-
deren Bereichen des Programms progres.nrw oder an-
deren Programmen des Landes Nordrhein-Westfalen 
kumuliert werden. Insbesondere darf für dieselbe An-
lage nur ein Antrag entweder über diese Richtlinie 
oder über den Programmbereich progres.nrw – Emis-
sionsarme Mobilität gestellt werden; eine doppelte 
Antragstellung ist unzulässig.

b)  Eine Kumulierung mit der steuerlichen Förderung der 
energetischen Gebäudesanierung nach § 35c des Ein-
kommensteuergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862) 
in der jeweils geltenden Fassung ist nicht zulässig, so-
weit es sich dabei um dieselbe Maßnahme handelt.

c)  Die Kumulierung einer Förderung mit anderen För-
dermitteln ist unter Beachtung der entsprechenden 
Kumulierungshöchstgrenzen und der jeweils relevan-
ten europäischen Beihilfevorschriften ansonsten 
grundsätzlich möglich. Eine Kumulierung einer För-
derung für dieselbe Maßnahme mit Fördermitteln aus 
den Richtlinien für die Bundesförderung für effiziente 
Gebäude vom 17. Dezember 2020 für die Programm-
bereiche Einzelmaßnahmen (BAnz AT vom 30.12.2020 
B2), Wohngebäude (BAnz AT vom 1.02.2021 B1) und 
Nichtwohngebäude (BAnz AT vom 1.02.2021 B2) in 
der jeweils geltenden Fassung ist bis zu einer maxi-
malen Förderquote von insgesamt 60 Prozent möglich.

d)  Soweit es sich bei den nach dieser Förderrichtlinie ge-
währten Zuwendungen um Beihilfen im Sinne des 
 europäischen Beihilferechts handelt, sind bei einer 
Kumulierung Artikel 8 der Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung und Artikel  5 der De-minimis-
Verordnung zu beachten. Beihilfen, bei denen sich die 
beihilfefähigen Kosten bestimmen lassen, können ku-
muliert werden

 aa)  mit anderen staatlichen Beihilfen, sofern diese 
Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare bei-
hilfefähige Kosten betreffen, sowie

 bb)  mit anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, 
sich teilweise oder vollständig überschneidenden 
beihilfefähigen Kosten, jedoch nur, wenn durch 
diese Kumulierung die höchste nach der Allge-
meinen Gruppenfreistellungsverordnung für diese 
Beihilfen geltende Beihilfeintensität beziehungs-
weise der höchste nach der Allgemeinen Gruppen-
freistellungsverordnung für diese Beihilfen gel-
tende Beihilfebetrag nicht überschritten wird. 
Dies gilt auch für die Kumulierung mit Beihilfen 
nach der De-minimis-Verordnung (im Folgenden 
De-minimis-Beihilfen) für dieselben beihilfefähi-
gen Kosten.

De-minimis-Beihilfen, die nicht in Bezug auf bestimmte 
beihilfefähige Kosten gewährt werden und keinen sol-
chen Kosten zugewiesen werden können, dürfen mit an-
deren staatlichen Beihilfen kumuliert werden, die auf 
der Grundlage der Allgemeinen Gruppenfreistellungs-
verordnung gewährt wurden.

e)  Die Summe aller staatlichen Subventionen und Zu-
wendungen darf die zuwendungsfähigen Ausgaben 
nicht überschreiten.

5.4

Europäisches Beihilferecht

Für Unternehmen im Sinne des europäischen Beihilfe-
rechts als Antragstellerin oder Antragsteller gilt, dass 
die nach den europäischen Beihilferegelungen zulässigen 
Förderhöchstgrenzen und Anmeldeschwellen nicht über-
schritten werden dürfen sowie die übrigen Voraussetzun-
gen der entsprechenden Vorschriften zu beachten sind. 
Dabei gelten die folgenden Bestimmungen:
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a)  Für die Fördergegenstände der Nummern 6.2.6, 6.2.8 
und 6.3.2.1 gelten ausschließlich die Bestimmungen 
der De-minimis-Verordnung. Die Gesamtsumme der 
einem einzigen Unternehmen von einem Mitgliedstaat 
gewährten De-minimis-Beihilfen darf in einem Zeit-
raum von drei Steuerjahren 200 000 Euro nicht über-
steigen.

b)  Für die übrigen Fördergegenstände richtet sich die 
Förderung nach den Kriterien der De-minimis-Ver-
ordnung oder der Allgemeinen Gruppenfreistellungs-
verordnung.

c)  Förderungen nach der Allgemeinen Gruppenfreistel-
lungsverordnung sind von der Anmeldepfl icht nach 
Artikel  108 Absatz  3 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union freigestellt, sofern 
diese Beihilfen alle Voraussetzungen des Kapitels  I 
dieser Verordnung sowie die für die betreffende 
Gruppe von Beihilfen geltenden Voraussetzungen des 
Kapitels III erfüllen. Für die Fördergegenstände gel-
ten folgende Bestimmungen des Kapitels III:

 aa)  Für die Fördergegenstände der Nummern 6.4.1, 
6.4.2, 6.4.3 und 6.4.4 gelten die Bestimmungen ge-
mäß Artikel 36 der Allgemeinen Gruppenfreistel-
lungsverordnung. Beihilfefähig sind die Investiti-
onsmehrkosten, die erforderlich sind, um über das 
in den Unionsnormen vorgeschriebene Umwelt-
schutzniveau hinauszugehen oder bei Fehlen sol-
cher Normen den Umweltschutz zu verbessern. 
Für Investitionen, die sicherstellen sollen, dass 
Unternehmen bereits angenommene, aber noch 
nicht in Kraft getretene Unionsnormen erfüllen, 
dürfen keine Beihilfen gewährt werden. Je nach 
Unternehmensgröße und Vorliegen eines Förderge-
bietes werden maximal 65 Prozent der Investi-
tionsmehrkosten gewährt;

 bb)  für die Fördergegenstände der Nummern 6.2.7, 
6.3.3 und 6.3.4 gelten die Bestimmungen gemäß 
Artikel 38 der Allgemeinen Gruppenfreistellungs-
verordnung. Beihilfefähig sind die Investitions-
mehrkosten, die für die Verbesserung der Energie-
effizienz erforderlich sind. Für Verbesserungen, die 
sicherstellen sollen, dass Unternehmen bereits an-
genommene Unionsnormen erfüllen, werden keine 
Beihilfen gewährt; dies gilt auch, wenn die Uni-
onsnormen noch nicht in Kraft getreten sind. Je 
nach Unternehmensgröße und Vorliegen eines För-
dergebietes werden maximal 55 Prozent der In-
vestitionsmehrkosten gewährt;

 cc)  für die Fördergegenstände der Nummern 6.1.1, 
6.1.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 und 
6.3.2.2 gelten die Bestimmungen gemäß Artikel 41 
der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung. 
Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten, die 
für die Förderung der Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen erforderlich sind, im Sinne 
von Artikel  41 Absatz  6 der Allgemeinen Grup-
penfreistellungsverordnung. Je nach Unterneh-
mensgröße, Vorliegen eines Fördergebietes und Be-
rechnung der Investitionsmehrkosten werden ma-
ximal 70 Prozent der Investitionsmehrkosten 
gewährt. Nicht direkt mit der Verbesserung des 
Umweltschutzes zusammenhängende Kosten sind 
nicht beihilfefähig. Investitionsbeihilfen werden 
nur für neue Anlagen gewährt. Nachdem die An-
lage den Betrieb aufgenommen hat, werden keine 
Beihilfen gewährt oder ausgezahlt. Die Beihilfen 
sind unabhängig von der Produktionsleistung;

 dd)  für den Fördergegenstand der Nummer 6.3.1 gel-
ten die Bestimmungen gemäß Artikel  46 der All-
gemeinen Gruppenfreistellungsverordnung. Die 
beihilfefähigen Kosten für das Verteilnetz sind die 
Investitionskosten. Der Beihilfebetrag für das Ver-
teilnetz darf nicht höher sein als die Differenz 
zwischen den beihilfefähigen Kosten und dem Be-
triebsgewinn, wobei der Betriebsgewinn entweder 
vorab oder über einen Rückforderungsmechanis-
mus von den beihilfefähigen Kosten abgezogen 
wird;

 ee)  für den Fördergegenstand der Nummer  6.1.5 gel-
ten  die Bestimmungen gemäß Artikel  49 der All-

gemeinen Gruppenfreistellungsverordnung. Bei-
hilfefähige sind die Kosten der Studien, die sich 
unmittelbar auf in Abschnitt  7 der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (Umweltschutz-
beihilfen) genannte Investitionen beziehen. Je nach 
Unternehmensgröße werden maximal 70 Prozent 
der beihilfefähigen Kosten gewährt;

 ff)  für den Fördergegenstand der Nummer 6.4.5 gel-
ten die Bestimmungen gemäß der Artikel 36 oder 
49 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverord-
nung;

 gg)  für den Fördergegenstand der Nummer 6.4.6 gel-
ten die Bestimmungen gemäß der Artikel  36, 37, 
38, 40, 41, 46 oder 49 der Allgemeinen Gruppen-
freistellungsverordnung.

d)  Für den Fördergegenstand der Nummer  6.1.6 ist für 
Antragstellende im Sinne des beihilferechtlichen Un-
ternehmensbegriffs eine Förderung nur möglich, so-
fern und soweit die Anlagen und Einrichtungen nicht 
bereits im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066) in der jeweils 
geltenden Fassung kostendeckend gefördert werden.

e)  Die beihilfefähigen Kosten sind durch schriftliche 
Unterlagen zu belegen, die klar, spezifi sch und aktuell 
sein müssen. Für die Berechnung der Beihilfeintensi-
tät und der beihilfefähigen Kosten werden die Be-
träge vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben 
herangezogen.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1
Fördermodul „Erneuerbare Energien“

6.1.1
Thermische Solaranlagen zur Erzeugung von Prozess-
wärme

Gefördert wird die Errichtung oder Erweiterung von 
thermischen Solarkollektoranlagen zur Bereitstellung 
von solarer Prozesswärme für die gewerbliche oder in-
dustrielle Nutzung. Die thermische Solaranlage muss mit 
dem europäischen Prüfzeichen „Solar Keymark“ zertifi -
ziert sein. Der Mindestenergieertrag pro Kollektor muss 
525 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr nach-
weislich betragen. Der Nachweis ist durch ein unabhän-
giges Prüfi nstitut zu erbringen. Das „Solar Keymark“-
Zertifi kat und der zugrundeliegende Prüfbericht sind der 
Bewilligungsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Für Kol-
lektoren gelten überdies die DIN-Normen DIN EN 12975, 
DIN EN 12976 und DIN EN 12977. Die von der Anlage 
erzeugte Wärmemenge muss mittels Wärmemengenzähler 
messtechnisch erfasst werden. Zuwendungsfähig sind nur 
im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude 
– Programmbereich Einzelmaßnahmen beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (www.bafa.de) gelis-
tete beziehungsweise als förderwürdig eingestufte Anla-
gen. Gefördert werden Anlagen im Größenbereich von 
mindestens 20 Quadratmeter bis maximal 1 000 Quadrat-
meter. Für die Berechnung der Größe der Anlage zählt die 
Bruttokollektorfl äche. Die Förderung beträgt 90 Euro pro 
Quadratmeter Bruttokollektorfl äche. Privatpersonen sind 
nicht antragsberechtigt.

6.1.2
Stationäre elektrische Batteriespeicher in Verbindung 
mit einer neu zu errichtenden Photovoltaikanlage

Gefördert wird die Installation eines neuen stationären 
elektrischen Batteriespeichers in Verbindung mit einer 
neu zu errichtenden Photovoltaikanlage. Die Photovol-
taikanlage darf bei Antragstellung maximal drei Mo-
nate in Betrieb sein, ausschlaggebend ist das Datum der 
Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister. Die För-
derung für den Batteriespeicher wird maximal bis zu ei-
ner Kapazität gewährt, die in Kilowattstunden drei Mal 
so groß ist wie die Nennleistung der verbundenen neu 
errichteten Photovoltaikanlage in Kilowatt-Peak. Die 
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme existierenden gül-
tigen Anwendungsregeln und Netzanschlussrichtlinien 
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für Batteriespeicher und Photovoltaikanlagen sind ein-
zuhalten. Diese ergeben sich aus §  49 des Energiewirt-
schaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBl.  I S. 1970, 3621) 
in der jeweils geltenden Fassung, den technischen Re-
geln des VDE  Verband der Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik e. V. (www.vde.com) sowie den Tech-
nischen Anschluss bedingungen der jeweiligen Verteil-
netzbetreiber. Eine Herstellererklärung über den 
sicheren Betrieb des Batteriespeichersystems bezie-
hungsweise der Photovoltaik anlage ist der Bewilli-
gungsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Die fachge-
rechte und sichere Inbetriebnahme ist durch eine Fach-
unternehmererklärung nachzuweisen. Alternativ kann 
die Bestätigung durch einen im Bereich des Elektro-
handwerks qualifi zierten Fachbetrieb auf Basis des Pho-
tovoltaik-Speicherprotokolls erfolgen. Für jede Photo-
voltaikanlage und für jeden Standort ist die Anzahl der 
förderfähigen Batteriespeicher auf ein Batteriespeicher-
system beschränkt. Die Förderung beträgt 100 Euro pro 
Kilowattstunde Bruttospeicherkapazität. Die Förder-
höchstgrenze beträgt 75 000 Euro.

6.1.3
Photovoltaikanlagen außerhalb des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes

Gefördert wird die Errichtung oder Erweiterung von 
Freifl ächen-Photovoltaikanlagen inklusive Floating-
Photovoltaikanlagen und Agro-Photovoltaikanlagen ab 
jeweils 500 Kilowatt-Peak installierte Leistung, die wäh-
rend ihrer Nutzungsdauer keine Förderung nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz in Anspruch nehmen. Die 
Betreiber der Anlagen dürfen während der Nutzungs-
dauer der Anlage den in ihrer Anlage erzeugten Strom 
nicht zur Eigenversorgung nutzen, davon ausgenommen 
ist der gemäß §  27a Satz  2 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes verbrauchte Strom. Die Auswahl der Projekte 
und die Festlegung des Umfangs der Förderung erfolgen 
nach Vorlage einer detaillierten Anlagenbeschreibung im 
Rahmen einer Einzelfallentscheidung durch das zustän-
dige Ministerium in Abstimmung mit der Bewilligungs-
behörde. Zu den zuwendungsfähigen Ausgaben zählen 
die Kosten für die Photovoltaikmodule, Wechselrichter, 
Unterkonstruktion und Montage sowie Kabel und Netz-
anschluss. Sobald für die Anlage während ihrer Nut-
zungsdauer die Förderung nach dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz in Anspruch genommen wird, ist der An-
tragsstellende dazu verpfl ichtet, diese Inanspruchnahme 
der Bewilligungsbehörde zu melden und die Förder-
summe zurückzuzahlen.

6.1.3.1
Freifl ächen-Photovoltaikanlagen

Die Förderung für Freifl ächen-Photovoltaikanlagen be-
trägt maximal 20 Prozent der zuwendungsfähigen Aus-
gaben bis zu einer Förderhöchstgrenze von 500 000 Euro. 
In zu begründenden Einzelfällen können bei vorliegen-
dem besonderen Landesinteresse diese Förderhöchst-
grenzen überschritten werden.

6.1.3.2
Floating-Photovoltaikanlagen, Agro-Photovoltaikanlagen

Die Förderung für Floating-Photovoltaikanlagen und 
Agro-Photovoltaikanlagen beträgt maximal 25 Prozent 
der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu einer Förder-
höchstgrenze von 650 000 Euro. In zu begründenden Ein-
zelfällen können bei vorliegendem besonderen Landesin-
teresse diese Förderhöchstgrenzen überschritten werden.

6.1.4
Photovoltaik-Dachanlagen auf kommunalen Gebäuden 
zusammen mit einem Batteriespeicher

Gefördert werden Systeme aus Photovoltaik-Dachanla-
gen und Batteriespeichern, die auf kommunalen Gebäu-
den elektrische Energie für den Eigenverbrauch erzeu-
gen (Eigenbedarf). Die Gebäude dürfen nicht für wirt-
schaftliche Tätigkeiten im Sinne des europäischen 
Beihilferechts genutzt werden. Eigenbedarf ist gemäß § 3 
Nummer  19 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes die 
Strommenge, die eine natürliche oder juristische Person 
im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit der 

Stromerzeugungsanlage selbst verbraucht, wenn der 
Strom nicht durch ein öffentliches Netz durchgeleitet 
wird und diese Person die Stromerzeugungsanlage selbst 
betreibt. Der prognostizierte Jahresertrag der zu för-
dernden Photovoltaikanlage darf nicht höher sein als der 
prognostizierte Eigenverbrauch des kommunalen Ge-
bäudes. Als Grundlage der Ermittlung des prognostizier-
ten Eigenverbrauchs ist der gemittelte Jahresverbrauch 
der letzten drei Jahre heranzuziehen. Eine über 25 Pro-
zent über dem gemittelten Jahresverbrauch liegende Ei-
genverbrauchsprognose ist bei der Antragsstellung be-
sonders zu begründen. Zudem ist in den ersten drei Jah-
ren nach Inbetriebnahme der Anlage nachzuweisen, dass 
nicht mehr als 20 Prozent des jährlich erzeugten Stroms 
der Photovoltaikanlage in das öffentliche Netz einge-
speist und entsprechend vergütet wurde. Anschließend 
ist eine selbstverpfl ichtende Erklärung zu hinterlegen, 
dass sich der Antragssteller bei der Bewilligungsbehörde 
meldet, sobald mehr als 20 Prozent des jährlich erzeug-
ten Stroms der Photovoltaikanlage in das öffentliche 
Netz eingespeist und entsprechend vergütet wurde. Die 
Gewinne aus dem in das öffentliche Netz eingespeisten 
Strom sind in die nicht-wirtschaftlichen Tätigkeiten der 
Kommune zu reinvestieren. Diese Gewinne werden nicht 
zuwendungsmindernd berücksichtigt. Photovoltaikan-
lage und elektrischer Batteriespeicher sind nur gemein-
sam als System förderfähig. Der Batteriespeicher darf 
dabei maximal eine Kapazität haben, die in Kilowatt-
stunden drei Mal so groß ist wie die Nennleistung der 
verbundenen Photovoltaikanlage in Kilowatt-Peak. Die 
fachgerechte und sichere Inbetriebnahme ist durch eine 
Fachunternehmererklärung nachzuweisen. Antragsbe-
rechtigt sind nordrhein-westfälische Städte, Gemeinden 
und Kreise sowie deren Zusammenschlüsse und Zweck-
verbände. Die Förderhöhe beträgt maximal 90 Prozent 
der zuwendungsfähigen Ausgaben, die sich aus den In-
vestitionskosten für das Gesamtsystem Photovoltaikan-
lage und Batteriespeicher zusammensetzen. Die Förder-
höchstgrenze beträgt 350 000 Euro.

6.1.5

Beratungsleistungen zum Photovoltaikausbau

Gefördert werden Machbarkeitsstudien, Wirtschaftlich-
keitsanalysen, Vorplanungsstudien und Voruntersuchun-
gen der Statik und Standsicherheit zur Vorbereitung von 
investiven Maßnahmen zur Errichtung oder Erweiterung 
von Photovoltaikanlagen auf gewerblich genutzten Frei-
fl ächen oder Gebäuden, privaten Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und kommunalen Gebäuden. Zu-
wendungsfähig sind die Ausgaben für Studien, Analysen 
und Gutachten durch qualifi zierte externe Berater. Die 
Studien, Beratung und Untersuchungen müssen anbie-
terneutral und unabhängig sein. Die Studien und Bera-
tungen haben durch einen qualifi zierten Berater zu erfol-
gen. Qualifi ziert sind Berater, wenn sie vergütete fach-
spezifi sche Beratungsleistungen im Photovoltaikbereich 
innerhalb der letzten zwei Jahre nachweisen können und 
in diesem Zeitraum fachbezogen unternehmerisch tätig 
waren. Untersuchungen der Statik und Standsicherheit 
sind durch einen geprüften Tragwerksplaner zu erstellen. 
Die Förderung wird je Netzanschluss und Standort nur 
einmal gewährt. Antragsberechtigt sind Unternehmen, 
private Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie 
Städte, Gemeinden und Kreise und deren Zusammen-
schlüsse und Zweckverbände. Für Unternehmen, private 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen beträgt die 
Förderhöhe maximal 70 Prozent der zuwendungsfähigen 
Ausgaben bis zu einer Förderhöchstgrenze von 25 000 
Euro. Für Städte, Gemeinden und Kreise und deren Zu-
sammenschlüsse und Zweckverbände beträgt die Förder-
höhe maximal 90 Prozent der zuwendungsfähigen Aus-
gaben bis zu einer Förderhöchstgrenze von 40 000 Euro. 
Finanzschwache Kommunen können eine erhöhte För-
derquote von bis zu 100 Prozent der zuwendungsfähigen 
Ausgaben bis zur Förderhöchstgrenze nach Maßgabe die-
ser Richtlinie erhalten. Als fi nanzschwach gelten Kom-
munen, die sich in der Haushaltssicherung befi nden, die 
am Stärkungspakt Stadtfi nanzen teilnehmen oder bei 
denen die Finanzschwäche durch die Kommunalaufsicht 
bescheinigt wird. Für das Vorliegen der Voraussetzungen 
von Finanzschwäche ist ein entsprechender Nachweis zu 
erbringen.
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6.1.6
Wasserkraftanlagen

Gefördert wird die Errichtung von Wasserkraftanlagen 
bis maximal 1 000 Kilowatt elektrische Leistung. Die 
Anlage muss grundsätzlich netzgekoppelt betrieben wer-
den. Die Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsprüfung ist Vor-
aussetzung einer Förderung. Die Förderung erfolgt unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen zur Kumulierung 
gemäß §  80a des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Die 
Auswahl der Projekte und die Festlegung des Umfangs 
der Förderung erfolgen nach Vorlage einer detaillierten 
Anlagenbeschreibung im Rahmen einer Einzelfallent-
scheidung durch die Bewilligungsbehörde. Privatperso-
nen sind nicht antragsberechtigt.

6.2
Fördermodul „Energiesysteme für klimagerechte Ge-
bäude“

6.2.1
Stationäre wasserstoffbasierte Energiesysteme in Verbin-
dung mit einer Photovoltaikanlage

Gefördert werden Komponenten für die Errichtung eines 
stationären wasserstoffbasierten Energiesystems für die 
Gebäudeversorgung. Das Gesamtsystem muss mindes-
tens aus einem marktverfügbaren Elektrolyseur und 
Wasserstoffspeicher in Verbindung mit einem wasser-
stoffbasierten Energiewandler (zum Beispiel einer 
Brennstoffzelle oder einem Heizkessel) und einer Photo-
voltaikanlage bestehen.

Förderfähig sind dabei folgende Systemkomponenten:

a)  Elektrolyseure und Wasserstoffspeicher sowie

b)  wasserstoffbasierte Heizkessel.

Ein stationärer elektrischer Batteriespeicher kann gege-
benenfalls nach den Bestimmungen der Nummer  6.1.2 
zusätzlich gefördert werden. Die Förderung einer Brenn-
stoffzelle ist gegebenenfalls über Programme des Bundes 
möglich. Jede Systemkomponente kann nur einmal ge-
fördert werden, eine Kumulation verschiedener Pro-
gramme für die gleiche Komponente ist ausgeschlossen. 
Der Einbau des wasserstoffbasierten Energiesystems ist 
durch ein Fachunternehmen auszuführen. Die fachge-
rechte und sichere Montage ist durch eine Fachunterneh-
mererklärung nachzuweisen. Eine Herstellererklärung 
über den sicheren Betrieb des Elektrolyseurs bezie-
hungsweise des Wasserstoffspeichers und des wasser-
stoffbasierten Heizkessels ist der Bewilligungsbehörde 
auf Verlangen vorzulegen. Die zu verbauenden Elektroly-
seure, Wasserstoffspeicher und wasserstoffbasierte Heiz-
kessel müssen grundsätzlich eine CE-Kennzeichnung 
vorweisen. Die Auswahl der Projekte und die Festlegung 
des Umfangs der Förderung erfolgen nach Vorlage einer 
detaillierten Anlagenbeschreibung im Rahmen einer 
Einzelfallentscheidung durch die Bewilligungsbehörde. 
Eine fachgerechte Auslegung des Gesamtsystems durch 
eine fachkundige Person, die fachspezifi sche Planungs-
leistungen im Bereich der technischen Gebäudeausrüs-
tung innerhalb der letzten zwei Jahre nachweisen kann 
und in diesem Zeitraum fachbezogen unternehmerisch 
tätig war, oder durch ein entsprechendes Fachunterneh-
men muss Bestandteil der Anlagenbeschreibung sein. Je 
Gebäude und Standort wird nur ein Anlagensystem ge-
fördert. Dieses kann aus mehreren baugleichen Einzel-
systemen bestehen mit dem Zweck, die Gesamtleistung 
insgesamt zu erhöhen. Bei integrierten Anlagensystemen 
sind die Ausgaben für die förderfähigen Systemkompo-
nenten gesondert auszuweisen. Zu den zuwendungsfähi-
gen Ausgaben zählen die förderfähigen Systemkompo-
nenten sowie deren Einbau und Inbetriebnahme. Hierzu 
zählen auch die Ausgaben für Komponenten, die im di-
rekten Zusammenhang mit dem zu verbauenden Ener-
giesystem stehen (zum Beispiel Verdichter), sowie für die 
Planung des Vorhabens.

6.2.1.1
Elektrolyseure und Wasserstoffspeicher

Gefördert werden Elektrolyseure im Leistungsbereich 
bis maximal 10 Normkubikmeter Wasserstoff pro Stunde 
zusammen mit einem Wasserstoffspeicher bis zu einer 

Größe von 500 Kilogramm Wasserstoff. Die Förderung 
beträgt maximal 40 Prozent der zuwendungsfähigen 
Ausgaben bis zu einer maximalen Fördersumme von 
100 000 Euro je Anlagensystem.

6.2.1.2
Wasserstoffbasierte Heizkessel

Gefördert werden wasserstoffbasierte Heizkessel zusam-
men mit einem Elektrolyseur und Wasserstoffspeicher 
nach den Bestimmungen von Nummer 6.2.1.1. Die Förde-
rung beträgt maximal 40 Prozent der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben bis zu einer maximalen Fördersumme von 
110 000 Euro je Anlagensystem (inklusive Elektrolyseur 
und Wasserstoffspeicher).

6.2.2
Thermische Solaranlagen für die Gebäudeversorgung

Gefördert wird die Errichtung oder Erweiterung von 
thermischen Solarkollektoranlagen zur Warmwasserbe-
reitung oder Raumheizung oder Kälteerzeugung von Ge-
bäuden. Die thermische Solaranlage muss mit dem euro-
päischen Prüfzeichen „Solar Keymark“ zertifi ziert sein. 
Der Mindestenergieertrag pro Kollektor muss 525 Kilo-
wattstunden pro Quadratmeter und Jahr nachweislich 
betragen. Der Nachweis ist durch ein unabhängiges 
Prüfi nstitut zu erbringen. Das „Solar Keymark“-Zertifi -
kat und der zugrundeliegende Prüfbericht sind der Be-
willigungsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Für Kollek-
toren gelten überdies die DIN-Normen DIN EN 12975, 
DIN EN 12976 und DIN EN 12977. Zuwendungsfähig 
sind nur im Rahmen der Bundesförderung für effiziente 
Gebäude – Programmbereich Einzelmaßnahmen beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gelistete 
beziehungsweise als förderwürdig eingestufte Anlagen. 
Die fachgerechte Montage ist durch eine Fachunterneh-
mererklärung nachzuweisen. Förderfähig sind maximal 
1  Quadratmeter Kollektorfl äche pro 10 Quadratmeter 
beheizter Wohn- oder Gewerbefl äche. Anlagen, die klei-
ner als 4 Quadratmeter sind, werden nicht gefördert. Für 
die Berechnung der Größe der Anlage zählt die Brutto-
kollektorfl äche. Die Förderung beträgt 90 Euro pro Qua-
dratmeter Bruttokollektorfl äche.

6.2.3
Biomasseanlagen in Verbindung mit der Nutzung von 
Solarenergie

Gefördert werden Anlagen für die thermische Nutzung 
von Biomasse in Gebäuden.

Förderfähig sind:

a)  Pelletkessel mit Brennwerttechnik,

b)  Pelletkessel mit Heizwerttechnik,

c)  Kombikessel (Hybridkessel),

d)  Holzhackschnitzelkessel,

e)  Scheitholzvergaserkessel,

f)  wassergeführte Pelletöfen und

g)  wassergeführte Holzvergaseröfen.

Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Anlage in 
Verbindung mit einer neuen oder bereits installierten 
thermischen Solaranlage betrieben wird, die mindestens 
den technischen Anforderungen nach Nummer 6.2.2 ent-
spricht. An Stelle einer thermischen Solaranlage ist auch 
die Kombination mit einer neu zu errichtenden Photo-
voltaikanlage mit einer Nennleistung von mindestens 
4 Kilowatt-Peak möglich. Die Photovoltaikanlage gilt als 
neu errichtet, wenn sie bei Antragstellung maximal drei 
Monate in Betrieb ist, ausschlaggebend ist das Datum 
der Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister. Die 
Anlagen müssen wassergeführt und mit einem ausrei-
chend großen Speicher (mindestens 30 Liter pro Kilo-
watt) verbunden werden. Je Gebäude und Standort wird 
nur eine Anlage gefördert. Die geförderte Anlage muss 
als einzige Hauptheizung dienen. In Neubauten werden 
nur Pelletkessel mit Brennwerttechnik, wassergeführte 
Pelletöfen und wassergeführte Holzvergaseröfen ge-
fördert. Zuwendungsfähig sind nur im Rahmen der Bun-
desförderung für effiziente Gebäude – Programmbereich 
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Einzelmaßnahmen beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle gelistete beziehungsweise als förder-
würdig eingestufte Anlagen. Für dort nicht aufgeführte 
Anlagentypen, wie zum Beispiel wassergeführte Holzver-
gaseröfen, ist mit dem Verwendungsnachweis die Mess-
bescheinigung des Schornsteinfegers für Heizkessel für 
feste Brennstoffe nach Anlage 2 der Verordnung über 
kleine und mittlere Feuerungsanlagen vom 26. Januar 
2021 (BGBl.  I S.  38) in der jeweils geltenden Fassung 
vorzulegen. Die fachgerechte Montage ist durch eine 
Fachunternehmererklärung nachzuweisen.

6.2.3.1

Pelletkessel mit Brennwerttechnik

Die Förderung beträgt 2 000 Euro je Anlage.

6.2.3.2

Pelletkessel mit Heizwerttechnik

Die Förderung beträgt 1 750 Euro je Anlage für Anlagen 
in Bestandsgebäuden. Anlagen in Neubauten sind nicht 
förderfähig.

6.2.3.3

Kombikessel (Hybridkessel), Holzhackschnitzelkessel, 
Scheitholzvergaserkessel

Die Förderung beträgt 1 000 Euro je Anlage für Anlagen 
in Bestandsgebäuden. Anlagen in Neubauten sind nicht 
förderfähig.

6.2.3.4

Wassergeführte Pelletöfen, wassergeführte Holzvergaser-
öfen

Die Förderung beträgt 750 Euro je Anlage.

6.2.4

Oberfl ächennahe Geothermie in Verbindung mit einer 
Wärmepumpe

Gefördert werden Erdwärmesonden, Erdwärmekollekto-
ren und Brunnenbohrungen zur Nutzung oberfl ächenna-
her Geothermie in Verbindung mit einer Wärmepumpe. 
Die Auslegung und Ausführung der Erdwärmeanlage 
muss gemäß der Richtlinie VDI 4640 „Thermische Nut-
zung des Untergrundes“ (www.vdi.de/richtlinien) durch-
geführt werden. Sofern nicht anders bestimmt, muss die 
beantragte Maßnahme den Anforderungen des LANUV-
Arbeitsblatts 39 „Wasserwirtschaftliche Anforderungen 
an die Nutzung von oberfl ächennaher Erdwärme“ (www.
lanuv.nrw.de/publikationen) des Landesamts für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen in 
der jeweils geltenden Fassung entsprechen. Die Jahresar-
beitszahl der angeschlossenen Wärmepumpenanlage 
muss den Mindestanforderungen des Bundesamts für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle im Rahmen der Bun-
desförderung für effiziente Gebäude – Programmbereich 
Einzelmaßnahmen genügen. Die fachgerechte Montage 
ist durch eine Fachunternehmererklärung nachzuweisen. 
Je Gebäude und Standort wird nur eine Anlage geför-
dert, dabei sind abhängig vom Wärmebedarf des Gebäu-
des auch mehrere Einzelbohrungen zuwendungsfähig. 
Die Förderhöchstgrenze beträgt 100 000 Euro.

6.2.4.1

Erdwärmesonden

Gefördert werden Bohrungen bis maximal 400 Meter 
Teufe (Bohrtiefe) je Bohrung. Die Förderung für Bohrun-
gen für Erdwärmesonden beträgt 10 Euro pro Meter bei 
Bestandsgebäuden und 5 Euro pro Meter bei Neubauten.

6.2.4.2

Erdwärmekollektoren

Die Förderung für die Verlegung von Erdwärmekollekto-
ren beträgt 6 Euro pro Quadratmeter Kollektorfl äche bei 
Bestandsgebäuden und 3 Euro pro Quadratmeter Kol-
lektorfl äche bei Neubauten.

6.2.4.3

Brunnenbohrungen

Die Förderung für Bohrungen für Förder- und Schluck-
brunnen für Grundwasserwärmepumpen beträgt 1 Euro 
pro Liter und Stunde Förderleistung der Pumpe. Bei der 
Bestimmung der Höhe der Zuwendung ist die durch-
schnittliche Fördermenge gemäß der Genehmigung der 
unteren Wasserbehörde zugrunde zu legen.

6.2.5

Steuereinrichtungen für den Betrieb von Wärmepumpen 
in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage

Gefördert werden die notwendigen Steuereinrichtungen 
und Anschlussarbeiten für den Betrieb einer Wärme-
pumpe in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage, um 
den zum Betrieb der Wärmepumpe benötigten Strom aus 
einer am Gebäude befi ndlichen Photovoltaikanlage nut-
zen zu können. Dabei muss entweder die Wärmepumpe 
oder die Photovoltaikanlage neu installiert werden. Das 
jeweils andere, bereits vorhandene Gerät muss seit min-
destens zwei Jahren am Standort betrieben werden und 
darf mit den entsprechenden Schnittstellen noch nicht 
ausgestattet sein. Die Photovoltaikanlage muss eine 
Nennleistung von mindestens 4 Kilowatt-Peak aufweisen. 
Die Wärmepumpenanlage muss Erdwärme, Wasser oder 
Abwärme als Wärmequelle nutzen. Die Jahresarbeitszahl 
einer neu angeschlossenen Wärmepumpenanlage muss 
den Mindestanforderungen des Bundesamts für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle im Rahmen der Bundes-
förderung für effiziente Gebäude – Programmbereich 
Einzelmaßnahmen genügen. Es werden nur Anlagen in 
Bestandsgebäuden gefördert. Die Förderung wird je 
 Gebäude und Standort nur einmal gewährt. Die fach-
gerechte und sichere Inbetriebnahme ist durch eine Fach-
unternehmererklärung nachzuweisen. Zu den zuwen-
dungsfähigen Ausgaben zählen die Kosten für die Er-
weiterungsschnittstellen eines Wechselrichters, die Nach-
rüstung der Schnittstelle an einer Wärmepumpe, die 
Einbindung in ein Haussteuerungssystem sowie Kabel 
und Montage, soweit diese nicht bereits nach dem Erneu-
erbare-Energien-Gesetz gefördert werden. Der Austausch 
des Wechselrichters ist im Einzelfall und unter der Vor-
aussetzung zuwendungsfähig, dass eine Erweiterung der 
Schnittstellen technisch nicht möglich ist. Die Förderung 
beträgt 40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bis 
zu einer Förderhöchstgrenze von 750 Euro.

6.2.6

Austausch bestehender elektrischer Speicherheizungen 
in Verbindung mit der Installation einer Erneuerbaren-
Energien-Heizungsanlage

Gefördert wird der Austausch fest installierter elektri-
scher Speicherheizungen, wenn diese in einem Bestands-
gebäude vollständig durch eine neue förderfähige Hei-
zungsanlage auf Basis erneuerbarer Energien nach den 
Bestimmungen der Nummern 6.2.1 bis 6.2.4 ersetzt und 
die Einzelgeräte einer geordneten Entsorgung zugeführt 
werden. Der Bewilligungsbehörde ist die fachgerechte 
Entsorgung der Altanlagen durch entsprechende Entsor-
gungsbescheinigungen einer kommunalen Sammelstelle 
oder eines zertifi zierten Entsorgungsfachbetriebs für je-
des Einzelgerät nachzuweisen. Die Förderung wird nicht 
gewährt, sofern eine gesetzliche Pfl icht zur Außerbe-
triebnahme der alten Geräte besteht. Der Austausch be-
ziehungsweise die Außerbetriebnahme mobiler Elektro-
speicherheizungen oder -heizöfen ist nicht förderfähig. 
Die Förderung beträgt 100  Euro pro Einzelgerät. Die 
maximale Förderung beträgt 5 000 Euro je Gebäude und 
Standort. Zuwendungen erfolgen ausschließlich nach 
den Bestimmungen der De-minimis-Verordnung.

6.2.7

Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung

Gefördert werden stationäre zentrale und dezentrale Lüf-
tungsanlagen mit Wärmerückgewinnung in Gebäuden, die 
nachfolgende energetische Anforderungen erfüllen:

a)  bei Neubauten muss der Jahresprimärenergiebedarf 
zum Zeitpunkt des Bauantrags mindestens der aktuel-
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len Fassung des Gebäudeenergiegesetzes ohne Einbe-
ziehung des geplanten Lüftungsgerätes entsprechen;

b)  bei Bestandsgebäuden darf der Höchstwert der spezi-
fi schen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfl äche 
bezogene Transmissionswärmeverlust nach der jeweils 
aktuellen Fassung des Gebäudeenergiegesetzes um 
höchstens 0,15 Watt pro Quadratmeter und Kelvin 
überschritten werden.

Mittels einer Luftdichtigkeitsmessung nach DIN EN ISO 
9972:2018-12 Anhang NA ist nachzuweisen, dass die ge-
messene Luftwechselrate bei 50 Pascal Druckdifferenz 
(n50-Wert) bei Neubauten höchstens 1,5 pro Stunde und 
bei Bestandsgebäuden höchstens 2,0 pro Stunde beträgt. 
Bei Gebäuden mit einem Innenvolumen größer 1 500 Ku-
bikmeter muss zusätzlich nachgewiesen werden, dass die 
Luftdurchlässigkeit bei 50 Pascal Druckdifferenz (qE50-
Wert) bei Neubauten höchstens 2,5 Kubikmeter pro 
Stunde und Quadratmeter und bei Bestandsgebäuden 
höchstens 3,0 Kubikmeter pro Stunde und Quadratmeter 
beträgt. Die Lüftungsanlagen müssen den bauordnungs-
rechtlichen Anforderungen entsprechen und nach der 
Nennlüftung der DIN 1946-6:2019-12 ausgelegt und 
 einreguliert werden. Die Lüftungsanlagen müssen die 
zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden Anforderungen an 
ihre umweltgerechte Gestaltung gemäß der Richtlinie 
2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens 
für die Festlegung von Anforderungen an die umweltge-
rechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte 
(ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10) in der jeweils gelten-
den Fassung einhalten. Die fachgerechte Montage und 
die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Anforderun-
gen sind durch eine Fachunternehmererklärung zusam-
men mit einer Herstellerbescheinigung für die Geräte-
komponenten auf Grundlage der DIN V 4701-10/12, DIN 
V 18599-6 und DIN 1946-6 nachzuweisen. Die Einhal-
tung der energetischen Anforderungen und der Luft-
dichtheit des Gebäudes sind durch eine fachkundige 
Person, die die Voraussetzungen gemäß § 88 des Gebäu-
deenergiegesetzes erfüllt, nachzuweisen.

6.2.7.1
Zentrale Lüftungsanlagen

Der Wirkungsgrad der Geräte muss mindestens 80 Pro-
zent betragen. Die Förderung beträgt 1 000 Euro je Ge-
bäude beziehungsweise je Wohn- oder Gewerbeeinheit 
für Neubauten und 2 000 Euro je Gebäude beziehungs-
weise je Wohn- oder Gewerbeeinheit für Bestandsge-
bäude.

6.2.7.2
Dezentrale Lüftungsanlagen

Der Wirkungsgrad der Anlagen muss mindestens 65 Pro-
zent betragen. Die Förderung beträgt 200 Euro pro Gerät 
beziehungsweise Gerätepaar und Raum. Die maximale 
Fördersumme beträgt 1 000 Euro je Wohn- oder Gewer-
beeinheit. Bei Schulen, Krankenhäusern, Heimen be-
ziehungsweise Gebäuden mit vergleichbaren Nutzungen 
erfolgt die Festlegung des Umfangs der Förderung im 
Rahmen einer Einzelfallentscheidung durch die Bewilli-
gungsbehörde.

6.2.8
Druckerhöhungsanlagen zur Trinkwasserversorgung

Gefördert werden energieeffiziente Kompakt-Drucker-
höhungsanlagen zur Trinkwasserversorgung von Be-
standsgebäuden für den unmittelbaren oder mittelbaren 
Anschluss einschließlich Steuereinrichtung mit benötig-
ter Mess- und Einstellungsausstattung. Die Druckerhö-
hungsanlage muss den Anforderungen der DIN 1988-500 
in der aktuellen Fassung entsprechen und im Zuge eines 
Austausches eine ungeregelte Altanlage ersetzen, die 
noch nicht der DIN 1988-500:2011-02 oder deren Nach-
folger entspricht. Jeder Pumpenmotor muss mit einem 
Frequenzumformer zur energieeffizienten bedarfsgerech-
ten Drehzahlanpassung betrieben werden. Der Einbau 
der Druckerhöhungsanlage muss durch einen Fachbe-
trieb erfolgen, der in das Installateurverzeichnis eines 
Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. Die 
Förderhöhe wird bestimmt über die hydraulischen Daten 

des Auslegungsbetriebspunktes (Q- und H-Werte) der 
neuen, geregelten Anlage. Die Förderung beträgt 10 Euro 
multipliziert mit dem Produkt aus dem Förderstrom Q in 
Kubikmeter je Stunde und der Förderhöhe H in Meter. 
Die Förderhöchstgrenze beträgt 4 000 Euro je Anlage. 
Zuwendungen erfolgen ausschließlich nach den Bestim-
mungen der De-minimis-Verordnung.

6.3
Fördermodul „Energiewende im Quartier“

6.3.1
Nahwärme- und Nahkältenetze

Gefördert wird der Neu- und Ausbau von klimafreundli-
chen Nahwärme- und Nahkältenetzen einschließlich der 
zugehörigen Einrichtungen zur Verteilung und zum Trans-
port von Wärme und Kälte für die öffentliche Versorgung. 
Die Wärme- und Kältenetze müssen den Kriterien der 
Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur 
Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU 
und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 
2006/32/EG (ABl. L 315 vom 14.11.2012, S.  1) in der je-
weils geltenden Fassung entsprechen, wobei diese Krite-
rien wahlweise vor Beginn der geförderten Investition er-
reicht sind oder durch die Realisierung dieser Investition 
erreicht werden. Förderfähig sind Einrichtungen zur Ver-
teilung und zum Transport der Wärme beziehungsweise 
Kälte. Dabei kann es sich um den Neubau oder die Ver-
dichtung eines bestehenden Netzes handeln. Die Verbin-
dung von vorhandenen, bisher unverbundenen und ge-
trennt versorgten Netzen sowie Maßnahmen zur Erhö-
hung der Energieeffizienz eines Netzes sind ebenfalls för-
derfähig. Der Netzbetreiber hat die Zusammensetzung 
der einzelnen Energieträger am Gesamtenergieträgermix, 
die Netzvorlauftemperatur im Jahresmittel sowie den Pri-
märenergiefaktor und die Kohlendioxid-Emissionen der 
Wärme- und Kälteerzeugung auf seiner Website oder einer 
anderen leicht zugänglichen Weise in transparenter Form 
zu veröffentlichen. Die mit dem  Antrag oder im weiteren 
Verfahren eingereichten Unter lagen stehen der Bewilli-
gungsbehörde und dem Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen zur Auswer-
tung sowie für die Veröffentlichung der Netze im Energie-
atlas.NRW (www.energieatlas.nrw.de) zur Verfügung. Das 
Netz muss der Wärme- beziehungsweise Kälteversorgung 
von mit dem Netzbetreiber nicht personenidentischen 
Dritten dienen. Für Nahwärme- und Nahkältenetze, deren 
transportierte Wärme beziehungsweise Kälte auch der Ei-
genversorgung dient, beispielsweise bei Zusammenschlüs-
sen von Wohneigentümern zu einer Energiegenossen-
schaft, ist eine Zuwendung ausschließlich nach den Be-
stimmungen der De-minimis-Verordnung möglich.

6.3.1.1
Energieeffiziente Nahwärme- und Nahkältenetze

Gefördert werden energieeffiziente Netze, deren bereit-
gestellte Wärme beziehungsweise Kälte:

a)  zu mindestens 50 Prozent aus erneuerbaren Energien,

b)  zu mindestens 50 Prozent aus Anlagen zur Nutzung 
von Abwärme,

c)  zu mindestens 75 Prozent aus Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen oder

d)  zu mindestens 50 Prozent durch eine Kombination der 
in den Buchstaben a bis c genannten Maßnahmen 
stammen muss.

Die Auswahl der Projekte und die Festlegung des Um-
fangs der Förderung erfolgen nach Vorlage einer detail-
lierten Projektbeschreibung im Rahmen einer Einzelfall-
entscheidung durch die Bewilligungsbehörde. Erzeu-
gungsanlagen für Wärme beziehungsweise Kälte sind 
nicht förderfähig. Die Förderung beträgt maximal 25 Pro-
zent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Fördersumme 
ist auf 100 000 Euro je Netz begrenzt. Eine Förderung grö-
ßerer Maßnahmen ist gegebenenfalls über den Programm-
bereich progres.nrw – Wärme- und Kältenetze möglich. 
Die Zuwendung darf 10 Prozent der Investitionskosten 
(zuwendungsfähigen Ausgaben) nicht unterschreiten. Pri-
vatpersonen sind nicht antragsberechtigt.



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 20 vom 30. Juli 2021502

6.3.1.2
Kalte Nahwärmenetze

Gefördert werden Netze für die Gebäudeversorgung, die 
vorwiegend aus erneuerbaren Wärmequellen oder effizi-
ent genutzter Abwärme gespeist werden. Förderfähig 
sind Netze mit einer Übertragungstemperatur von bis zu 
20 Grad Celsius im Jahresdurchschnitt. Netze mit Gru-
ben-, Sümpfungs- oder Thermalwässer als Wärmequelle 
können abweichend davon höhere Übertragungstempe-
raturen aufweisen. Die Auswahl der Projekte und die 
Festlegung des Umfangs der Förderung erfolgen nach 
Vorlage einer detaillierten Projektbeschreibung im Rah-
men einer Einzelfallentscheidung durch das zuständige 
Ministerium in Abstimmung mit der Bewilligungsbe-
hörde. Die Förderung beträgt maximal 40 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Fördersumme ist auf 
200 000 Euro je Netz begrenzt. Eine Förderung größerer 
Maßnahmen ist gegebenenfalls über den Programmbe-
reich progres.nrw – Wärme- und Kältenetze möglich. Die 
Zuwendung darf 10 Prozent der Investitionskosten (zu-
wendungsfähigen Ausgaben) nicht unterschreiten. Pri-
vatpersonen sind nicht antragsberechtigt.

6.3.2
Anschluss an ein Wärme- und Kältenetz

Gefördert werden Anlagen, um ein Gebäude an ein 
Wärme- oder Kältenetz als Alternative zur Nutzung ei-
ner gebäudeindividuellen Heizung anzuschließen. För-
derfähig sind Wärmeübergabestationen oder Wärme-
pumpen nach den Bestimmungen der Nummern 6.3.2.1 
oder 6.3.2.2. Eine Kumulation beider Fördergegenstände 
ist nicht möglich. Der Netzbetreiber hat die Zusammen-
setzung der einzelnen Energieträger am Gesamtenergie-
trägermix, die Netzvorlauftemperatur im Jahresmittel 
sowie den Primärenergiefaktor und die Kohlendioxid-
Emissionen der Wärme- und Kälteerzeugung auf seiner 
Website oder einer anderen leicht zugänglichen Weise in 
transparenter Form zu veröffentlichen. Anlagen in Ge-
bieten, in denen ein Anschluss- und Benutzungszwang 
an ein öffentliches Fernwärme- oder Fernkältenetz be-
steht, sind nicht förderfähig. Je Gebäude und Standort 
wird nur eine Anlage gefördert.

6.3.2.1
Wärmeübergabestationen

Gefördert werden indirekte Stationen mit oder ohne 
Warmwasserbereitung, die geeignet sind, die Wärme oder 
Kälte eines Versorgers in das kundenseitige Wärmever-
teilsystem zu übertragen und zu regulieren. Die Förde-
rung von direkten Wärmeübergabestationen ist gegebe-
nenfalls im Rahmen einer Einzelfallentscheidung durch 
die Bewilligungsbehörde möglich.

Die bereitgestellte Wärme oder Kälte muss:

a)  zu einem wesentlichen Anteil aus erneuerbaren Ener-
gien,

b)  zu mindestens 65 Prozent aus Anlagen zur Nutzung 
von Ab- oder Umgebungswärme,

c)  zu mindestens 65 Prozent aus Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen oder

d)  zu mindestens 65 Prozent durch eine Kombination der 
in den Buchstaben a bis c genannten Maßnahmen 
stammen.

Die Förderung beträgt maximal 25 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben bis zu einer Förderhöchstgrenze 
von 1 000 Euro je Anlage. Zuwendungen erfolgen aus-
schließlich nach den Bestimmungen der De-minimis-
Verordnung.

6.3.2.2
Wärmepumpen in Verbindung mit einem kalten Wärme-
netz

Gefördert werden Wärmepumpen sowie die auf einem 
Grundstück notwendigen Anschlussarbeiten und Verbin-
dungsarbeiten, um die auf dem kundenseitigen Grund-
stück befi ndliche Wärmepumpe mit dem kalten Wärme-
netz eines Versorgers zu verbinden. Zuwendungsfähig 
sind nur im Rahmen der Bundesförderung für effiziente 

Gebäude – Programmbereich Einzelmaßnahmen beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gelistete 
beziehungsweise als förderwürdig eingestufte Anlagen. 
Die Förderung beträgt maximal 25 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben bis zu einer Förderhöchstgrenze 
von 1 500 Euro je Anlage.

6.3.3
Wärme- und Kältespeicher

Gefördert werden besondere Wärme- und Kältespeicher, 
wie beispielsweise Latentwärmespeicher oder Eisspei-
cher. Die fachgerechte Montage ist durch eine Fachunter-
nehmererklärung nachzuweisen. Förderfähig sind Anla-
gen für den privaten oder gewerblichen Bereich. Die 
Auswahl der Projekte und die Festlegung des Umfangs 
der Förderung erfolgen nach Vorlage einer detaillierten 
Anlagenbeschreibung im Rahmen einer Einzelfallent-
scheidung durch die Bewilligungsbehörde. Die Förde-
rung beträgt maximal 25 Prozent der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben. Die Fördersumme ist auf 100 000 Euro je 
Anlage begrenzt.

6.3.4
Gewerbliche Anlagen zur Nutzung von Abwärme

Gefördert werden Anlagen zur Nutzung von Wärme oder 
Kälte, die aus technischen Prozessen, baulichen Anlagen 
oder Ver- und Entsorgungsleitungen, wie zum Beispiel 
der öffentlichen Wasserversorgung oder Abwasserent-
sorgung, stammt und die ansonsten ungenutzt an die 
Umwelt abgeführt werden müsste. Ausgenommen sind 
An lagen, die der Raumlüftung dienen. Die Auswahl der 
Projekte und die Festlegung des Umfangs der Förderung 
erfolgen nach Vorlage einer detaillierten Anlagenbe-
schreibung im Rahmen einer Einzelfallentscheidung 
durch die Bewilligungsbehörde. Die Förderung beträgt 
maximal 25 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. 
Die Fördersumme ist auf 100 000 Euro je Anlage be-
grenzt. Privatpersonen sind nicht antragsberechtigt.

6.4
Fördermodul „Modellprojekte.NRW“

6.4.1
Building Information Modeling zur Verbesserung der 
energetischen Qualität von klimagerechten Gebäuden

Gefördert wird die Implementierung von Building Infor-
mation Modeling (im Folgenden BIM) in den Planungs-
prozess für den Neubau und die Sanierung von klimage-
rechten Wohngebäuden nach den Bestimmungen von 
Nummer 6.4.2. Förderfähig sind ausschließlich BIM-Pla-
nungsleistungen, die einen Beitrag zur Verbesserung der 
energetischen Qualität der Gebäude leisten. Die förder-
fähigen Leistungen richten sich nach der Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieure vom 10. Juli 2013 
(BGBl.  I S.  2276) in der jeweils geltenden Fassung (im 
Folgenden HOAI) sowie nach den Bestimmungen der An-
lage zu Nummer 6.4.1 dieser Richtlinie. Die eingesetzten 
Bauteile und Elemente sind nach den besonderen Anfor-
derungen des Auftraggebers und der Anlage als Bauteil-
verzeichnis zu attribuieren. Der Bewilligungsbehörde ist 
eine Kopie des Bauteilverzeichnisses sowie auf Verlangen 
ein koordiniertes .ifc-Datenmodell mindestens im Mo-
dellierungsgrad MDG 300 vorzulegen. Die Anwendung 
von BIM ist mit der Rechnungsstellung zu bestätigen. 
Besondere Leistungen zur BIM-Methode sind separat 
kenntlich zu machen. Die Förderung beträgt maximal 60 
Prozent der förderfähigen besonderen Leistungen zur 
BIM-Methode gemäß Anlage. Die Fördersumme ist auf 
15 000 Euro je Bauvorhaben und maximal 20 Prozent der 
gesamten Planungskosten nach der HOAI für das Bau-
vorhaben begrenzt. Wird im Rahmen einer Sanierung das 
Bestandsgebäude als Grundlage des BIM-Prozesses zu-
sätzlich digital erfasst (zum Beispiel mittels Laserscan), 
erhöht sich die maximale Fördersumme auf 18 000 Euro 
je Bauvorhaben. Eine Antragstellung ist nur in Verbin-
dung mit einer Förderung klimagerechter Wohngebäude 
des Standards „KlimaGebäude.NRW“ nach den Bestim-
mungen der Nummer  6.4.2 möglich. Pro Antragsteller 
sind jährlich maximal zwei Bauvorhaben mit BIM-Pla-
nungsleistungen förderfähig. Bauvorhaben mit weit-
gehend gleichartigen Planungsbedingungen, wie zum 
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Beispiel mehrere vergleichbare Gebäude oder im Wesent-
lichen gleiche Gebäude wie Typenplanung oder Serien-
bauten, werden nur einmal gefördert.

6.4.2
KlimaGebäude.NRW

Gefördert wird der Neubau oder die Sanierung von kli-
magerechten Wohngebäuden mit geringen wärmebezoge-
nen Treibhausgasemissionen und einem hohen baulichen 
Wärmeschutz.

An den Standard „KlimaGebäude.NRW“ werden fol-
gende energetische Mindestanforderungen gestellt:

a)  bei Neubauten dürfen die wärmebezogenen Kohlendi-
oxid-Emissionen maximal 5 Kilogramm pro Quadrat-
meter und Jahr und der spezifi sche, auf die wärme-
übertragende Umfassungsfl äche bezogene Transmis-
sionswärmeverlust maximal 0,30 Watt pro Quadrat-
meter und Kelvin betragen;

b)  bei Bestandsgebäuden dürfen die wärmebezogenen 
Kohlendioxid-Emissionen maximal 10 Kilogramm 
pro Quadratmeter und Jahr und der spezifi sche, auf 
die wärmeübertragende Umfassungsfl äche bezogene 
Transmissionswärmeverlust maximal 0,38 Watt pro 
Quadratmeter und Kelvin betragen.

Die Erfüllung der Anforderungen ist durch einen Bauvor-
lageberechtigten auf Basis der DIN V 18599:2018-09 
 sowie einer gesonderten Kohlendioxid-Berechnung nach-
zuweisen. Darüber hinaus sind Bauzeichnungen im 
 Maßstab 1 zu 100 sowie ein Lageplan des Gebäudes vor-
zulegen. Mittels einer Luftdichtigkeitsmessung nach DIN 
EN ISO 9972:2018-12 Anhang NA ist nachzuweisen, dass 
die gemessene Luftwechselrate bei 50 Pascal Druckdiffe-
renz (n50-Wert) höchstens 1,0 pro Stunde beträgt. Die 
 Gebäude müssen darüber hinaus grundsätzlich die ener-
getischen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes in 
der zum Zeitpunkt des Bauantrags oder der Bauanzeige 
geltenden Fassung erfüllen.

6.4.2.1
KlimaGebäude.NRW in Verbindung mit Building Infor-
mation Modeling

Gefördert werden klimagerechte Wohngebäude nach den 
Bestimmungen von Nummer 6.4.2 in Verbindung mit der 
Implementierung der BIM-Methode in den Planungspro-
zess nach den Bestimmungen von Nummer 6.4.1. Die För-
derung für die Implementierung der BIM-Methode ergibt 
sich aus den Bestimmungen der Nummer 6.4.1. Eine För-
derung ohne die Implementierung der BIM-Methode ist 
nicht möglich. Die Förderung beträgt 2 000 Euro je Wohn-
einheit bei Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäusern 
und maximal 1 000 Euro je Wohneinheit bei Mehrfamili-
enhäusern. Für die Mehrausgaben, um eine über die Min-
destanforderungen von 5 Kilogramm pro Quadratmeter 
und Jahr bei Neubauten und 10 Kilogramm pro Quadrat-
meter und Jahr bei Sanierungen von Bestandsgebäuden 
hinausgehende Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen 
zu erreichen, wird eine zusätzliche Förderung gewährt. 
Die zusätzliche Förderung beträgt pro Wohneinheit 300 
Euro je Kilogramm zusätzlicher Reduktion der Kohlendi-
oxid-Emissionen pro Quadratmeter und Jahr bis maxi-
mal 1 500 Euro je Wohneinheit. Bei Mehrfamilienhäusern 
und sonstigen Gebäuden erfolgt die Festlegung des Um-
fangs der Förderung im Rahmen einer Einzelfallentschei-
dung durch die Bewilligungsbehörde.

6.4.2.2
KlimaGebäude.NRW innerhalb von Landesprojekten

Gefördert werden klimagerechte Wohngebäude nach den 
Bestimmungen von Nummer  6.4.2 im Rahmen von Mo-
dellvorhaben des Landes Nordrhein-Westfalen, wie zum 
Beispiel dem Landesprojekt „KlimaQuartiere.NRW“. Da-
bei sind weitere Anforderungen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz der Gebäude zu erfüllen, wie beispiels-
weise Verbrauchsdatenerfassung und Monitoring. Die Im-
plementierung der BIM-Methode ist optional zusätzlich 
möglich und ergibt sich aus den Bestimmungen der Num-
mer 6.4.1. Die Förderung beträgt 3 500 Euro je Wohnein-
heit bei Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäusern und 
maximal 2 500 Euro je Wohneinheit bei Mehrfamilienhäu-

sern. Für die Mehrausgaben, um eine über die Mindestan-
forderungen von 5 Kilogramm pro Quadratmeter und 
Jahr bei Neubauten und 10 Kilogramm pro Quadratmeter 
und Jahr bei Sanierungen von Bestandsgebäuden hinaus-
gehende Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen zu er-
reichen, wird eine zusätzliche Förderung gewährt. Die zu-
sätzliche Förderung beträgt pro Wohneinheit 300 Euro je 
Kilogramm zusätzlicher Reduktion der Kohlendioxid-
Emissionen pro Quadratmeter und Jahr bis maximal 
1 500 Euro je Wohneinheit. Bei Mehrfamilienhäusern und 
sonstigen Gebäuden erfolgt die Festlegung des Umfangs 
der Förderung im Rahmen einer Einzelfallentscheidung 
durch die Bewilligungsbehörde. Zuwendungen erfolgen 
nur für Gebäude im Rahmen von Landesprojekten.

6.4.3
Wohngebäude im Passivhaus-Standard einschließlich 
Lüftungsanlagen

Gefördert werden Wohngebäude im Passivhaus-Standard 
einschließlich Lüftungsanlagen im Rahmen von Modell-
vorhaben des Landes Nordrhein-Westfalen.

Der Passivhaus-Standard wird erreicht, wenn

a)  ein sehr guter Wärmeschutz mit U-Werten von opaken 
Bauteilen von unter 0,15 Watt pro Quadratmeter und 
Kelvin und von transluzenten Bauteilen (beispiels-
weise Fenster) einschließlich Rahmen von unter 0,8 
Watt pro Quadratmeter und Kelvin sowie

b)  eine Zu- oder Abluftanlage mit hocheffizienter Wär-
merückgewinnung

zu einem Heizwärmebedarf QH von weniger als 15 Kilo-
wattstunde pro Quadratmeter und Jahr führen und ein 
separates Heizsystem überfl üssig machen.

Der Jahres-Primärenergiebedarf QP für Heizung, Warm-
wasser und Hilfsstrom darf nicht mehr als 40 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter Gebäudenutzfl äche AN und 
Jahr betragen. Mittels einer Luftdichtigkeitsmessung 
nach DIN EN ISO 9972:2018-12 Anhang NA ist nachzu-
weisen, dass die gemessene Luftwechselrate bei 50 Pas-
cal Druckdifferenz (n50-Wert) höchstens 0,6 pro Stunde 
beträgt. Die Anforderungen an die Lüftungsanlage erge-
ben sich aus den Bestimmungen in Nummer  6.2.7. Die 
Erfüllung der Anforderungen an den Passivhaus-Stan-
dard ist durch einen Bauvorlageberechtigten auf Basis 
des Passivhaus-Projektierungspakets (https://passiv.de) 
nachzuweisen. Darüber hinaus sind Bauzeichnungen im 
Maßstab 1 zu 100 sowie ein Lageplan des Gebäudes vor-
zulegen. Die Förderung beträgt 4 700 Euro je Wohnein-
heit bei Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäusern und 
maximal 3 400 Euro je Wohneinheit bei Mehrfamilien-
häusern. Bei Mehrfamilienhäusern und sonstigen Gebäu-
den erfolgt die Festlegung des Umfangs der Förderung 
im Rahmen einer Einzelfallentscheidung durch die Be-
willigungsbehörde. Zuwendungen erfolgen nur für Ge-
bäude im Rahmen des Landesprojekts „100 Klima-
schutzsiedlungen in Nordrhein-Westfalen“.

6.4.4
Wohngebäude im Drei-Liter-Haus-Standard einschließ-
lich Lüftungsanlagen

Gefördert werden Wohngebäude im Drei-Liter-Haus-
Standard einschließlich Lüftungsanlagen im Rahmen 
von Modellvorhaben des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Der Drei-Liter-Haus-Standard orientiert sich an dem 
Passivhaus-Standard nach Nummer 6.4.3. Wegen des hö-
heren Heizwärmebedarfs von maximal 35 Kilowattstun-
den pro Quadratmeter und Jahr wird jedoch eine kon-
ventionelle Heizungsanlage benötigt. Mittels einer Luft-
dichtigkeitsmessung nach DIN EN ISO 9972:2018-12 
Anhang NA ist nachzuweisen, dass die gemessene Luft-
wechselrate bei 50 Pascal Druckdifferenz (n50-Wert) 
höchstens 1,0 pro Stunde beträgt. Die Anforderungen an 
die Lüftungsanlage ergeben sich aus den Bestimmungen 
in Nummer  6.2.7. Die Erfüllung der Anforderungen an 
den Drei-Liter-Haus-Standard ist durch einen Bauvorla-
geberechtigten auf Basis des Passivhaus-Projektierungs-
pakets nachzuweisen. Darüber hinaus sind Bauzeich-
nungen im Maßstab 1 zu 100 sowie ein Lageplan des Ge-
bäudes vorzulegen. Die Förderung beträgt 3 700 Euro je 
Wohneinheit bei Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäu-
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sern und maximal 2 700 Euro je Wohneinheit bei Mehrfa-
milienhäusern im Neubau sowie 4 700 Euro je Wohnein-
heit bei Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäusern und 
maximal 3 400 Euro je Wohneinheit bei Mehrfamilien-
häusern im Rahmen von Sanierungen von Bestandsge-
bäuden. Bei Mehrfamilienhäusern und sonstigen Gebäu-
den erfolgt die Festlegung des Umfangs der Förderung 
im Rahmen einer Einzelfallentscheidung durch die Be-
willigungsbehörde. Zuwendungen erfolgen nur für Ge-
bäude im Rahmen des Landesprojekts „100 Klima-
schutzsiedlungen in Nordrhein-Westfalen“.

6.4.5
Energie-Monitoring von Nichtwohngebäuden

Gefördert wird das Energie-Monitoring von ausgewähl-
ten Nichtwohngebäuden.

Gefördert werden:

a)  Umsetzungskonzepte,

b)  Projektsteuerung und -betreuung,

c)  investive Maßnahmen wie zum Beispiel messrelevante 
Hardware (Messgeräte, Zähler, Fühler, Sensoren et ce-
tera), Software für Monitoring oder den Einbau und 
die Inbetriebnahme der Hardware,

d)  Messstellenbetrieb und Messdienstleistung sowie

e)  Monitoring und Dokumentation.

Die Förderung beträgt maximal 70 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben. Zuwendungen erfolgen nur im 
Rahmen des Auszeichnungsprojektes „Energieeffiziente 
Nichtwohngebäude in Nordrhein-Westfalen“. Privatper-
sonen sind nicht antragsberechtigt.

6.4.6
Maßnahmen von besonderem Landesinteresse

Gefördert werden Anlagen, Maßnahmen und Studien, an 
denen ein besonderes Landesinteresse besteht. Von den 
geförderten Maßnahmen sollen Impulse für den Einsatz 
klimaschonender Technologien in Nordrhein-Westfalen 
ausgehen. Sie zeichnen sich in der Regel durch ihren Mo-
dellcharakter oder durch ihren besonderen Beitrag zur 
Energiewende und zum Klimaschutz beziehungsweise 
zur Reduktion von Kohlendioxid-Emissionen aus. Die 
Auswahl der Projekte und die Festlegung des Umfangs 
der Förderung erfolgen nach Vorlage einer detaillierten 
Projektbeschreibung im Rahmen einer Einzelfallent-
scheidung durch das zuständige Ministerium in Abstim-
mung mit der Bewilligungsbehörde. Förderfähig sind 
maximal 70 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. 
Privatpersonen sind nicht antragsberechtigt.

7
Antrags- und Zuwendungsverfahren

Das Verwaltungsverfahren soll entsprechend dem E-Go-
vernment-Gesetz Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 2016 
(GV. NRW. S. 551) in der jeweils geltenden Fassung weit-
gehend elektronisch durchgeführt werden.

7.1
Antragsverfahren

Die Antragstellung auf Gewährung einer Zuwendung 
 erfolgt über das von der Bewilligungsbehörde auf der 
 Internetseite www.progres.nrw zur Verfügung gestellte 
elektronische Antragsformular oder schriftlich. Die 
schriftliche Bestätigung der wahrheitsgemäßen Angaben 
im elektronischen Antragsformular kann elektronisch 
über das Antragsportal übermittelt werden. Artikel  6 
Absatz  2 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverord-
nung sowie §  3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. 
S. 602) in der jeweils geltenden Fassung sind hierbei zu 
beachten. Mit der Antragstellung ist eine Erklärung zur 
Frage eines Unternehmens in Schwierigkeiten im Sinne 
von Artikel 2 Nummer 18 der Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung gegenüber der Bewilligungsbehörde 
abzugeben und vor Gewährung der Zuwendung zu prü-

fen. Die Antragsunterlagen gehen in das Eigentum der 
Bewilligungsbehörde über.

7.2
Zeitraum der Antragstellung

Der Zeitraum der Antragstellung in einem Kalenderjahr 
wird auf der Internetseite der Bewilligungsbehörde un-
ter www.progres.nrw bekanntgegeben. Vorher oder nach-
her eingehende Anträge werden nicht berücksichtigt.

7.3
Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung Arnsberg, 
Abteilung 6 – Bergbau und Energie in NRW, Postfach 10 
25 45, 44025 Dortmund.

7.4
Verwendungsnachweis, Prüfrechte

Eine Auszahlung der Zuwendung erfolgt grundsätzlich 
erst nach vollständiger Vorlage und Prüfung des Verwen-
dungsnachweises. Der Verwendungsnachweis wird als 
Vordruck mit dem Zuwendungsbescheid zur Verfügung 
gestellt und kann gemäß § 8 des E-Government-Gesetzes 
Nordrhein-Westfalen elektronisch eingereicht werden. 
Die Bewilligungsbehörde behält sich eine stichprobenar-
tige Überprüfung der zweckentsprechenden Verwendung 
der Zuwendung vor, wie zum Beispiel Prüfung der Origi-
nalbelege und Inaugenscheinnahme des Fördergegen-
standes.

7.5
Auszahlungsverfahren

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt für:

a)  anteilsfi nanzierte Vorhaben auf Grundlage der Num-
mer  1.4 der dem Zuwendungsbescheid beiliegenden 
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung beziehungsweise Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen an Gemein-
den und

b)  festbetragsfi nanzierte Vorhaben nach Abschluss der 
Prüfung des Verwendungsnachweises.

7.6
Veröffentlichungspfl icht

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bewilligungsbe-
hörde Informationen über jede Einzelbeihilfe von über 
500 000 Euro auf einer Beihilfe-Website veröffentlichen 
muss. Hierzu ist das Transparency Award Module 
(https://webgate.ec.europa.eu) zu nutzen und es sind die 
Angaben gemäß Anhang III der Allgemeinen Gruppen-
freistellungsverordnung zu veröffentlichen. Für die Ge-
währung einer De-minimis-Beihilfe sind die Vorausset-
zungen der De-minimis-Verordnung zu beachten, insbe-
sondere auch Artikel 6 (Überwachung).

7.7
Informationen

Auskünfte zum Förderprogramm sind erhältlich

a)  im Internet unter www.progres.nrw,

b)  unter der Telefonnummer 0211 837-1927 sowie

c)  unter der E-Mail-Adresse info@progres.nrw.

8
Schlussbestimmungen

8.1
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am 4. August 2021 in Kraft.

8.2
Geltungsdauer

Dieser Runderlass tritt mit Ablauf der Geltungszeit der 
De-minimis-Verordnung oder der Allgemeinen Gruppen-
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freistellungsverordnung, zuzüglich einer Anpassungspe-
riode von sechs Monaten, und damit mit Ablauf des 30. 
Juni 2024, außer Kraft.

8.3
Bewilligungsgrundlage

Für Förderanträge, die vor dem 30. Juni 2021 gestellt 
wurden, gilt der Runderlass des Ministeriums für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz „Richtlinie über die Gewährung von Zuwen-
dungen aus dem „Programm für Rationelle Energiever-
wendung, Regenerative Energien und Energiesparen“ 
(progres.nrw) – Programmbereich Markteinführung (pro-
gres.nrw – Markteinführung 2021)“ vom 20. Februar 
2013 (MBl. NRW. S.  102), der zuletzt durch Runderlass 
vom 11. März 2020 (MBl. NRW. S. 163, ber. S. 196) geän-
dert worden ist, auch wenn die Entscheidung über den 
Antrag erst nach Inkrafttreten dieser Richtlinie erfolgt.
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Stand: 01.07.2021 

A N L A G E 
zu Nummer 6.4.1 der Förderrichtlinie progres.nrw – Klimaschutztechnik 

Building Information Modeling 
zur Verbesserung der energetischen Qualität von klimagerechten Gebäuden 

Gefördert wird die Implementierung von Building Information Modeling (BIM) in den Planungs-
prozess für den Neubau und die Sanierung von klimagerechten Wohngebäuden nach den Best-
immungen von Nummer 6.4.2 der Richtlinie. 
 

1. Ziel 

Ein wesentliches Ziel der BIM-Implementierung ist die Verbesserung der energetischen Qualität 
von Gebäuden durch eine Qualitätssicherung der Planungs- und Bauprozesse, insbesondere im 
Bereich der thermischen Gebäudehülle und der Anlagentechnik.  

Weiteres Ziel ist die Schaffung von Transparenz in Bezug auf alle wesentlichen eingesetzten 
Baustoffe und technischen Komponenten. Dies erleichtert späteres Recycling und vermindert 
dadurch den Energieeinsatz, der zur Baustoffherstellung notwendig ist. Entsprechende Daten 
können auch bei künftigen energetischen Ertüchtigungen wertvolle Hinweise liefern. 
 

2. Förderfähige Leistungen 

Förderfähig sind BIM-Planungsleistungen, die einen Beitrag zu den genannten Zielen leisten und 
damit zur Minderung von Treibhausgasemissionen beitragen. 

Im Einzelnen förderfähig sind die in untenstehender Tabelle aufgeführten besonderen 
Leistungen nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). 

Als geeignete Grundlage für die Beauftragung von BIM-Planungsleistungen im Rahmen der Ho-
norarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) dient die Veröffentlichung des AHO (Aus-
schuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung 
e. V.) „AHO-Arbeitskreis BIM. Heft 11 Leistungen Building Information Modeling – Die BIM-Me-
thode im Planungsprozess der HOAI. Berlin, 2019“. Dies ist bei der Antragstellung zu bestätigen. 

Wenn mehrere Planungsbeteiligte (zum Beispiel Objektplanung, Tragwerksplanung und Fachpla-
nung der Technischen Gebäudeausrüstung) die BIM-Methode im Planungsprozess implementie-
ren, ist als besondere Leistung mindestens die leistungsbereichsübergreifende Konsistenz- und 
Kollisionsprüfung sowie das Bereitstellen eines koordinierten Datenmodells zu beauftragen. Im 
Rahmen einer Sanierung können zusätzlich Dienstleistungen zur digitalen Erfassung von Be-
standsgebäuden (zum Beispiel mittels Laserscan) gefördert werden. 
 

3. Nachweise 

Der Nachweis erfolgt durch ein koordiniertes .ifc-Datenmodell mindestens im Modellierungsgrad 
MDG 300, das heißt Ausführungsplanung, in Leistungsphase 5 nach HOAI als Grundleistung der 
systematischen Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellung und rechneri-
schen Ergebnisse des Objekts. Das 3D-Datenmodell kann von der Objektplanung als besondere 
Leistung zum As-built-Modell (Modellierungsgrad MDG 500) fortgeschrieben werden, welche un-
ter anderem nicht BIM-basierte Dokumentationen und Bestandsunterlagen der beauftragten Fir-
men in das 3D-Datenmodell überträgt. In diesem Fall erfolgt der Nachweis auf Basis des As-built-
Modells. Das 3D-Datenmodell muss mit dem frei verfügbaren Open.IFC-Viewer der OpenDesign-
Alliance auszulesen sein. 

Weiterhin ist eine Kopie des Bauteilverzeichnisses vorzulegen. Baustoffinformationen einschließ-
lich energetischer Informationen sind daher als Attribute im 3D-Datenmodell vorzusehen und se-
parat als Bauteilverzeichnis mindestens mit Bauteilbezeichnung, Art und Menge der eingesetzten 
Baustoffe und energetischen Eigenschaften auszustellen. 
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– MBl. NRW. 2021 S. 494
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II.

Berufskonsularische Vertretung 
der Bundesrepublik Nigeria in Frankfurt am Main 

Bekanntmachung des Ministerpräsidenten 
M 2 – 02.65-1/21

Vom 7. Juli 2021

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Bundesrepublik Nigeria in 
Frankfurt am Main ernannten Herrn Wahab Adekola 
Akande am 28. Juni 2021 das Exequatur als Generalkon-
sul erteilt. Der Konsularbezirk umfasst die Länder Hes-
sen, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz. 

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Suleiman 
Dauda Umar, am 21. September 2018 erteilte Exequatur 
ist erloschen. 

– MBl. NRW. 2021 S. 510

Berufskonsularische Vertretung 
der Ukraine in Düsseldorf

Bekanntmachung des Ministerpräsidenten 
M 2 – 03.54-2/21

Vom 9. Juli 2021

Die Bundesregierung hat der zur Leiterin der berufskon-
sularischen Vertretung der Ukraine in Düsseldorf er-
nannten Frau Iryna SHUM am 8. Juli 2021 das Exequa-
tur als Generalkonsulin erteilt. Der Konsularbezirk um-
fasst das Land Nordrhein-Westfalen. 

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Vladylav 
 YEHOROV, am 11. Juli 2017 erteilte Exequatur ist erlo-
schen. 

– MBl. NRW. 2021 S. 510

Berufskonsularische Vertretung 
der Republik der Philippinen in Essen 
Bekanntmachung des Ministerpräsidenten 

M 2 – 03.09-1/19

Vom 14. Juli 2021

Das Herrn Joachim Rumstadt erteilte Exequatur als 
 Honorarkonsul der Republik der Philippinen in Essen mit 
dem Konsularbezirk Länder Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz und Saarland ist mit Ablauf des 30. Juni 2021 
erloschen.

Die honorarkonsularische Vertretung der Republik der 
Philippinen in Essen ist somit geschlossen.

– MBl. NRW. 2021 S. 510

Investitionsprogramm 2021
und sonstige Krankenhausmaßnahmen

des Landes Nordrhein-Westfalen
Bekanntmachung 

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Vom 14. Juni 2021

Nach § 19 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11. Dezem-

ber 2007 (GV. NRW. S. 702, ber. 2008 S. 157), das zuletzt 
durch das Gesetz vom 9. März 2021 (GV. NRW. S.  272, 
ber. S.  394) geändert worden und am 18. März 2021 in 
Kraft getreten ist, wird für das Jahr 2021 folgendes In-
vestitionsprogramm aufgestellt und veröffentlicht:

1. Zur Finanzierung stehen folgende 
Mittel zur Verfügung:

1.1 Errichtung von Krankenhäusern 
(Neubau, Umbau, Erweiterungsbau) 
einschließlich der Erstausstattung 
mit den für den Krankenhausbetrieb 
notwendigen Anlagegütern sowie 
der Wiederbeschaffung von Anlage-
gütern mit einer durchschnittlichen 
Nutzungsdauer von mehr als 
15 Jahren  (Baupauschale; § 18 
 Absatz 1 Nummer 1 KHGG NRW)
– Ausgabemittel – 
lt. Haushaltsansatz 217 000 000,00 Euro

1.2 Pauschale Förderung kurzfristiger 
Anlagegüter (§§ 17 und 18  Absatz 1 
Nummer 2 KHGG NRW)
– Ausgabemittel – 
lt. Haushaltsansatz 347 000 000,00 Euro
Forderungen für 2020  0,00 Euro

564 000 000,00 Euro
1.3 Mögliche Förderung der Investitions-

kosten durch besondere Beträge 
(§ 23 KHGG NRW)
– Ausgabemittel –
lt. Haushaltsansatz 7 000 000,00 Euro
Ausgabemittel insgesamt 571 000 000,00 Euro

2. Für die Berechnung der jährlichen 
Pauschalbeträge nach § 18 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 KHGG NRW 
 werden festgesetzt
– Anlage A –

2.1.1 Fallwert gemäß § 2 Absatz 2 
PauschKHFVO 41,21 Euro

2.1.2 Fallwert gemäß § 2 Absatz 3 
PauschKHFVO 66,403 Euro

2.2.1 Tageswert gemäß § 3 Absatz 2 
PauschKHFVO 2,568 Euro

2.2.2 Tageswert gemäß § 3 Absazu 3 
PauschKHFVO 3,952 Euro

3. Ein Rechtsanspruch auf Förderung 
nach dem KHGG NRW entsteht 
nach § 19 Absatz 2 KHGG NRW 
mit der schriftlichen Bewilligung 
der Fördermittel.
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Anlage A 

Pauschale Krankenhausfördermittel  
gemäß § 18 Absatz 1 KHGG NRW 2021 Stand: 06.05.2021 

Teilbeträge 
(Bemessungsgrundlage) 

Pauschalen gemäß 
§ 18 Absatz 1 KHGG NRW

Bemessungs- 
grundlagen 

Pauschale gemäß Nummer 1 
(Baupauschale) 

Pauschale gemäß Nummer 2 
(kurzfristige Anlagegüter) 

Multiplikator 
*1)

Betrag (Euro) 
*2)

Multiplikator 
*1)

Betrag (Euro) 
*2)

Fallwertbeträge 
(Bewertungsrelationen) 4.386.822,198 41,21   180.780.942,78 Euro 66,403   291.298.154,47 Euro 

Tageswertbeträge 
(Gewichtete 
Berechnungstage) 

8.989.116,06 2,568     23.084.049,99 Euro 3,952     35.524.986,66 Euro 

nachrichtlich: 
Multiplikator für  

vollstat. BT (x 1,6) 
4,1088 6,3232 

Budgetbeträge 
(Zusatzentgelte 
gemäß § 4 
PauschKHFVO) 

     710.442.705,86 Euro 1,63 %     11.580.216,11 Euro 2,50 %     17.761.067,63 Euro 

Ausbildungsbeträge 
(Ausbildungsplätze) 20.970,97 74,00 Euro        1.551.851,78 Euro 115,00 Euro       2.411.661,55 Euro 

Gesamt   216.997.060,66 Euro   346.995.870,31 Euro 

nachrichtlich: 
abgerechnete Leistungen  
gemäß § 3 PauschKHFVO 

      1.776.258.880,09 Euro 1,30%        23.091.365,44 Euro 2,00%        35.525.177,60 Euro 

*1) Multiplikatoren bei Fallwerten und Tageswerten auf drei Nachkommastellen abgerundet

*2) Die jeweiligen Beträge der einzelnen Krankenhäuser sind auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch gerundet und werden als  hier
dargestellt. Deshalb führt die bloße Multiplikation der gesamten Bemessungsgrundlagen mit dem jeweiligen Multiplikator zu min imalen kalkulatorischen
Abweichungen gegenüber den hier dargestellten Beträgen

– MBl. NRW. 2021 S. 510
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III.

Berichtigung der 
„Bekanntmachung gemäß § 88 Absatz 1 des 

Landeswassergesetzes
Erläuterung der Ableitung des 

 Bewirtschaftungsziels für den Wasserkörper
DE_NRW_3448_1494 Hörsteler Aa

im Entwurf des Bewirtschaftungsplans 2022-2027“
Vom 8. Juli 2021

In der „Bekanntmachung gemäß §  88 Absatz  1 des 
 Landeswassergesetzes Erläuterung der Ableitung des 
Bewirtschaftungsziels für den Wasserkörper DE_
NRW_3448_1494 Hörsteler Aa im Entwurf des Bewirt-
schaftungsplans 2022-2027“ vom 21. Mai 2021 (MBl. 
NRW. S. 362) wird in Satz 11 die Angabe „3. Dezember“ 
wird durch die Angabe „23. Dezember“ ersetzt.

– MBl. NRW. 2021 S. 512

Verbot von Vereinen
Verbot des Vereins 

„Bandidos MC Federation West Central“ 
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern 

432 – 57.07.11

Vom 12. Juli 2021

Gemäß Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes in Verbin-
dung mit § 3 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes zur Regelung 
des öffentlichen Vereinsrechts (Vereinsgesetz) vom 5. Au-
gust 1964 (BGBl. I S. 593) ergeht folgende

Verfügung

1.  Der Zweck und die Tätigkeit des Vereins „Bandidos 
Motorcycle Club Federation West Central“ (im folgen-
den „BMC Federation West Central“) einschließlich 
seiner Teilorganisationen „BMC Aurich“, „BMC Bin-
gen“, „BMC Bochum Centro“, „BMC Castrop-Rauxel 
Miners City“, „BMC Cologne“, „BMC Dinslaken 
River side“, „BMC Dortmund Iron City“, „BMC Dort-
mund Metropol“, „BMC Duisburg Sin City“, „BMC 
Duisburg North“, „BMC Erftstadt“, „BMC Essen Ruhr 
City Gang“, „BMC Essen North“, „BMC Essen East“, 
„BMC Gelsenkirchen Central“, „BMC Hamm Rail 
City“, „BMC Herne East Midwest“, „BMC Hohenlim-
burg/Witten“, „BMC Ibbenbüren Coal City“, „BMC 
lssum Westside Crew Hangaround“, „BMC Kamen 
Black City“, „BMC Kassel“, „BMC Leverkusen Proba-
tionary“, „BMC Menden“, „BMC Münster“, „BMC 
Münster South“, „BMC Neuwied“, „BMC Osnabrück“, 
„BMC Paderborn Crew Hangs-round“, „BMC Reck-
linghausen Northwest“, „BMC Schüttorf Probatio-
nary“, „BMC Siegen“, „BMC Soest Prospect“, „BMC 
Unna Northwest“, „BMC Wesel“, „BMC West Area“, 
„BMC Xanten“, „BMC Athen“ und „BMC Thessa-
loniki“ laufen den Strafgesetzen zuwider.

2.  Der Verein „BMC Federation West Central“ ein-
schließlich seiner Teilorganisationen im Inland „BMC 
Aurich“, „BMC Bingen“, „BMC Bochum Centro“, 
„BMC Castrop-Rauxel Miners City“, „BMC Cologne“, 
„BMC Dinslaken Riverside“, „BMC Dortmund Iron 
City“, „BMC Dortmund Metropol“, „BMC Duisburg 
Sin City“, „BMC Duisburg North“, „BMC Erftstadt“, 
„BMC Essen Ruhr City Gang“, „BMC Essen North“, 
„BMC Essen East“, „BMC Gelsenkirchen Central“, 
„BMC Hamm Rail City“, „BMC Herne East Midwest“, 
„BMC Hohenlimburg/Witten“, „BMC Ibbenbüren 
Coal City“, „BMC Issum Westside Crew Hangaround“, 
„BMC Kamen Black City“, „BMC Kassel“, „BMC 
 Leverkusen Probationary“, „BMC Menden“, „BMC 
Münster“, „BMC Münster South“, „BMC Neuwied“, 
„BMC Osnabrück“, „BMC Paderborn Crew Hang-
around“, „BMC Recklinghausen Northwest“, „BMC 

Schüttorf Probationary“, „BMC Siegen“, „BMC Soest 
Prospect“, „BMC Unna Northwest“, „BMC Wesel“, 
„BMC West Area“ und „BMC Xanten“ ist verboten 
und wird aufgelöst.

3.  Kennzeichen des Vereins „BMC Federation West Cen-
tral“ einschließlich seiner unter Nummer 1. genannten 
Teilorganisationen dürfen weder verbreitet noch ver-
öffentlicht oder in einer Versammlung verwendet 
 werden.

  Dieses Verbot betrifft insbesondere die grafi sche Ver-
wendung der in der Anlage abgebildeten Kennzeichen 
des Vereins.

4.  Dem Verein „BMC Federation West Central“ ein-
schließlich seiner vorgenannten Teilorganisationen im 
Inland sowie seiner Teilorganisationen in Griechen-
land „BMC Athen“ und „BMC Thessaloniki“ ist jede 
Tätigkeit im Geltungsbereich des Vereinsgesetzes 
 untersagt. Es ist verboten, Ersatzorganisationen zu 
bilden oder bestehende Organisationen als Ersatz-
organisationen fortzuführen.

5.  Das im Geltungsbereich des Vereinsgesetzes vorhan-
dene Vermögen des Vereins „BMC Federation West 
Central“ und seiner vorgenannten Teilorganisationen 
wird beschlagnahmt und eingezogen.

6.  Forderungen Dritter gegen den Verein „BMC Federa-
tion West Central“ oder eine seiner Teilorganisationen 
werden beschlagnahmt und eingezogen, soweit sie aus 
Beziehungen entstanden sind, die sich nach Art und 
Umfang oder Zweck als eine vorsätzliche Förderung 
der strafrechtswidrigen Zwecke und Tätigkeiten des 
Vereins „BMC Federation West Central“ oder seiner 
Teilorganisationen darstellen oder soweit sie begrün-
det wurden, um Vermögenswerte des Vereins „BMC 
Federation West Central“ oder seiner Teilorganisatio-
nen dem behördlichen Zugriff zu entziehen oder den 
Wert des Vermögens des Vereins zu mindern. Hat der 
Gläubiger eine solche Forderung durch Abtretung er-
worben, wird sie eingezogen, soweit der Gläubiger die 
Eigenschaft der Forderung als Kollaborationsforde-
rung oder als Umgehungsforderung im Zeitpunkt des 
Erwerbs kannte.

7.  Sachen Dritter werden beschlagnahmt und eingezo-
gen, soweit der Berechtigte durch Überlassung der 
Sachen an den Verein „BMC Federation West Central“ 
oder eine seiner Teilorganisationen deren strafrechts-
widrige Zwecke und Tätigkeiten vorsätzlich gefördert 
hat oder die Sachen zur Förderung dieser Zwecke und 
Tätigkeiten bestimmt sind.

8.  Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird ange-
ordnet, dies gilt nicht für die in Nummer  5, 6 und 7 
genannten Einziehungen.

Düsseldorf, den 9. Juli 2021

Ministerium des Innern

Im Auftrag

B a c h e t z k y - K n u s t
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Das Kennzeichen zeigt einen nach 
obenhin gerundeten, gelben Bogen mit 
roter Umrandung, der den Namen 
BANDIDOS in roten Großbuchstaben 
enthält. 

 

Das Kennzeichen wird „Fat Mexican“ 
genannt. Es zeigt einen dickbäuchigen 
Mann mit goldenen Händen und einem 
goldenen Gesicht. Er trägt ein weißes T-
Shirt mit einem roten Flicken am 
Ellbogen, einen roten Poncho mit einem 
grün, gelb, blauen Zackenmuster und auf 
dem Kopf einen gelben Sombrero mit 
zwei Einschusslöchern sowie einer 
rotgezackten Verzierung. Er trägt eine 
blaue Hose und schwarze Stiefel mit 
goldenen Rädchensporen. In der 
erhobenen rechten Hand hält er eine 
schwarze Pistole aus der Rauch 
aufsteigt, in der abgesenkten linken 
Hand ein silbernes Schwert mit 
goldenem Griff. 

 

 

Das Kennzeichen zeigt einen nach 
untenhin gerundeten, gelben Bogen mit 
roter Umrandung. Es enthält den 
Ländernamen „GERMANY“ in roten 
Großbuchstaben. 

 

Das Kennzeichen zeigt einen nach 
untenhin gerundeten, gelben Bogen mit 
roter Umrandung. Es enthält die 
Funktionsbeschreibung „VICE 
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Kennzeichen und Symbole des „BMC Federation West Central“ 

PRESIDENTE“, übersetzt Vizepräsident, 
in roten Großbuchstaben. 

 

Das Kennzeichen zeigt einen nach 
untenhin gerundeten, gelben Bogen mit 
roter Umrandung. Es enthält die 
Funktionsbeschreibung „EL 
SECRETARIO“, übersetzt Sekretär, in 
roten Großbuchstaben. 

 

Das Kennzeichen zeigt einen nach 
untenhin gerundeten, gelben Bogen mit 
roter Umrandung. Es enthält die 
Funktionsbeschreibung „SARGENTO 
DE ARMAS“, übersetzt bewaffneter 
Sergeant, in roten Großbuchstaben. 

 

Das Kennzeichen zeigt einen nach 
untenhin gerundeten, gelben Bogen mit 
roter Umrandung. Es enthält die 
Funktionsbeschreibung „NOMAD“, 
übersetzt Nomade, in roten 
Großbuchstaben. Die Schriftart ist 
verschnörkelt und erinnert an 
Altdeutsche Schrift. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält die Funktionsbeschreibung 
„PROBATIONARY“, übersetzt Mitglied 
auf Probe, in roten Großbuchstaben. 

 

Das Kennzeichen zeigt einen nach 
obenhin gerundeten, gelben Bogen mit 
roter Umrandung, der die 
Funktionsbeschreibung „PROSPECT“, 
übersetzt Anwärter, in roten 
Großbuchstaben enthält. 
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Kennzeichen und Symbole des „BMC Federation West Central“ 

 

Das Kennzeichen zeigt die 
Buchstabenfolge B M C in gelben 
Großbuchstaben mit roter Umrandung. 

 

Das Kennzeichen zeigt die 
Buchstabenfolge M C in gelben 
Großbuchstaben mit roter Umrandung. 

 

Das gelbe Kennzeichen ist rot umrandet 
und hat die Form einer Raute. Es zeigt 
eine rote Eins sowie direkt dahinter ein 
rotes Prozentzeichen. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Quadrats, 
zeigt die zwei fetten Großbuchstaben 
M C in roter Schrift. Es steht für die 
Abkürzung Motorcycle Club. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält die Funktionsbeschreibung 
„PRESIDENT“, übersetzt Präsident, in 
roten Großbuchstaben. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält die Funktionsbeschreibung „VICE 
PRESIDENT“, übersetzt Vizepräsident, 
in roten Großbuchstaben. 
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Kennzeichen und Symbole des „BMC Federation West Central“ 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält in roten Großbuchstaben die 
abgekürzte Funktionsbeschreibung 
„SGT AT ARMS“, Sergeant at Arms, 
übersetzt bewaffneter Sergeant. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält die Funktionsbeschreibung 
„ROAD CAPTAIN“, übersetzt 
Gruppenleiter, in roten Großbuchstaben. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält die Funktionsbeschreibung 
„PROBATIONARY“, übersetzt Mitglied 
auf Probe, in roten Großbuchstaben. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält die Funktionsbeschreibung 
„PROSPECT“, übersetzt Anwärter, in 
roten Großbuchstaben. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält die Wortfolge „COUP DE 
GRACE“, übersetzt „Gnadenstoß“ oder 
„Gnadenschuss“, in roten 
Großbuchstaben. 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 20 vom 30. Juli 2021 517

Kennzeichen und Symbole des „BMC Federation West Central“ 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Kreises, 
enthält die Aussage „EXPECT NO 
MERCY“, übersetzt „Erwarte keine 
Gnade“ in roten Großbuchstaben. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält den Leitspruch des „Bandidos 
MC“. Die vier roten Großbuchstaben 
B F F B werden häufig als Abkürzung für 
Bandidos Forever, Forever Bandidos 
verwendet. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form einer Raute, zeigt 
eine rote Eins sowie direkt dahinter ein 
rotes Prozentzeichen und in roten 
Großbuchstaben die Endung E R. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält eine große rote Zwei, die 
englische Endung N D, das Wort 
„GENERATION“ und darunter die 
Bezeichnung „BANDIDO“ in roten 
Großbuchstaben. 
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Kennzeichen und Symbole des „BMC Federation West Central“ 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form einer Raute zeigt 
eine rote Nummer 13. Darunter ist 
ebenfalls in roten Großbuchstaben das 
Wort MOTOR und darunter CYCLE 
abgebildet. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält die drei roten Großbuchstaben 
T C B. Diese Abkürzung steht für „Taking 
Care of Business“, übersetzt „sich um 
das Geschäft kümmern“. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält die drei roten Großbuchstaben 
G.D.C. Diese Abkürzung steht für 
„Guardia di Corpo“, übersetzt 
Leibwächter. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält in roter verschnörkelter Schrift die 
Bezeichnung „Bad Company“, übersetzt 
Schlechte Gesellschaft. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält in Rot die Großbuchstabenfolge 
„PTERODACTYL“. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält in roten Großbuchstaben die 
Wortfolge „OUR COLORS DON’T RUN“, 
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Kennzeichen und Symbole des „BMC Federation West Central“ 

übersetzt Unsere Farben laufen nicht 
davon. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält in roten Großbuchstaben die 
Bezeichnung „GERMANEN“. 

 

Dieses rot umrandete Kennzeichen in 
Form eines Rechtecks wird entweder auf 
schwarzem oder gelben Grund gehalten 
und enthält in Schreibschrift das Wort 
„Wolfpack“. Auf schwarzem Grund sind 
die Buchstaben gelb, auf gelbem Grund 
schwarz oder rot. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form einer Raute wird in 
Uhrzeigerrichtung gelesen. Abgebildet 
wird in roten Großbuchstaben in der 
oberen Ecke ein B, in der rechten Ecke 
ein F, in der unteren Ecke ein F und in 
der linken Ecke ein B. Die 
Buchstabenfolge ergibt den Leitspruch B 
F F B, Bandidos Forever, Forever 
Bandidos. In der Mitte des 
Kennzeichens, befindet sich ein Viereck 
das die drei roten Großbuchstaben 
S O C enthält. Diese Abkürzung 
bedeutet, „Save Our Club“, übersetzt 
Rette unseren Club. Innerhalb dieses 
Vierecks, ebenfalls in roten 
Großbuchstaben, ist die Aussage „I 
GAVE“ (oberhalb des SOC), „I CARE“ 
(unterhalb des SOC) sichtbar, übersetzt 
Ich gab, ich kümmere mich. 
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Kennzeichen und Symbole des „BMC Federation West Central“ 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks, 
enthält die drei roten Zahlen 6 6 6. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Kreises, 
enthält sowohl einen nach rechts sowie 
einen nach links blickenden 
dickbäuchigen Mann mit Sombrero mit 
Pistole und Schwert in den Händen. Ein 
nach obenhin gerundeter Schriftzug in 
roten Großbuchstaben enthält den 
Namen „BANDIDOS“, mittig zwischen 
den beiden Männern mit einer roten 
Buchstabenfolge von oben nach unten 
steht „JUNTOS“, übersetzt alle. Darunter 
befindet sich ein nach untenhin 
gerundeter Schriftzug „WORLDWIDE“, 
übersetzt weltweit, ebenfalls in roten 
Großbuchstaben. Jeweils links und 
rechts der Männer steht in Rot die 
Jahresangabe „EST. 1966“. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Wappens, 
zeigt einen nach vorne blickenden 
schwarzbärtigen Mann mit gelbem 
Sombrero, in dem sich zwei 
Einschusslöcher befinden. Er hält eine 
qualmende Pistole auf Augenhöhe in 
Richtung des Betrachters. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Kreises, 
enthält einen nach links blickenden 
dickbäuchigen Mann mit Sombrero, in 
dem sich zwei Einschusslöcher befinden. 
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Pistole und Schwert hält der Mann in den 
Händen. Ein nach obenhin gerundeter 
Bogen, enthält den Namen „BANDIDOS“ 
in roten Großbuchstaben. Ein nach 
untenhin gerundeter Bogen enthält die 
Jahresangabe „TEN YEARS“. Links des 
Mannes befindet sich das rautenförmige 
1 Prozentzeichen rot umrandet, 
rechtsseitig in einem rotumrandeten 
Viereck die Abkürzung MC. 

 

Dieses schwarze Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines umgekehrten 
Trapezes, zeigt einen nach links 
blickenden dickbäuchigen Mann mit 
Sombrero, in dem sich zwei 
Einschusslöcher befinden. Pistole und 
Schwert hält er in den Händen. Oberhalb 
des Mannes befindet sich ein gelbes 
Banner mit roter Umrandung, das in 
roten Großbuchstaben die Wortfolge „1 
Prozent BANDIDOS MC“ enthält. 
Unterhalb des Mannes ist ein gelbes 
Banner mit roter Umrandung zu sehen, 
das in roten Großbuchstaben die 
Jahresangabe „FIFTEEN YEARS“, 
übersetzt fünfzehn Jahre, anzeigt. 

 

Dieses schwarze Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Kreises, 
enthält einen nach vorne blickenden 
dickbäuchigen Mann mit Sombrero, in 
dem sich zwei Einschusslöcher befinden. 
Pistole und Schwert hält er in den 
Händen. Ein nach obenhin gerundeter, 
gelber Bogen mit roter Umrandung 
enthält das spanische Wort „VIDA“ in 
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roten Großbuchstaben, übersetzt Leben. 
Ein gelber, nach untenhin gerundeter 
Bogen enthält das spanische Wort 
„MIEMBRO“, übersetzt Mitglied. Links 
des Mannes ist das rotumrandete, gelbe, 
rautenförmige „1Prozent Zeichen 
abgebildet. Rechts des Mannes in einem 
rotumrandeten gelben Viereck, die 
Abkürzung „MC“. 

 

Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in umgekehrter 
Dreiecksform zeigt einen nach links 
blickenden dickbäuchigen Mann mit 
Sombrero, in dem sich zwei 
Einschusslöcher befinden. Pistole und 
Schwert hält er in den Händen. Links des 
Mannes befindet sich das rautenförmige 
„1 Prozent Zeichen“, rechts die 
Abkürzung „MC“ in einem rot 
umrandetem Viereck. Um den Mann und 
die beiden Abzeichen herum, befindet 
sich ein weiteres rotes umgekehrtes 
Dreieck, in dessen drei Ecken von oben 
links im Uhrzeigersinn gelesen die 
Großbuchstaben E A A abgebildet sind. 
Oberhalb des Mannes und außerhalb 
des inneren umgekehrten Dreiecks steht 
in roten Großbuchstaben der Name 
„BANDIDOS“, rechts, entlang der nach 
unten zeigenden Seite, die Bezeichnung 
„MOTORCYCLE CLUB“ und links der 
Zusatz „INTERNATIONAL“. 
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Dieses gelbe Kennzeichen mit roter 
Umrandung in Form eines Rechtecks mit 
abgerundeten Ecken, zeigt einen nach 
links blickenden dickbäuchigen Mann mit 
Sombrero, in dem sich zwei 
Einschusslöcher befinden. Pistole und 
Schwert hält er in den Händen. Links des 
Mannes ist das rotumrandete, gelbe, 
rautenförmige „Ein Prozentzeichen“ 
abgebildet, rechts in einem 
rotumrandeten gelben Viereck, die 
Abkürzung „MC“. In einem nach obenhin 
gerundeten und rot umrandeten Bogen 
steht in roten Großbuchstaben „IN 
MEMORY OF“, übersetzt in Gedenken 
an. In einem nach untenhin gerundeten 
und rot umrandeten Bogen steht dann 
der Name eines Mitglieds, wessen 
gedacht werden soll. 

 

– MBl. NRW. 2021 S. 512
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Deutsche Rentenversicherung Westfalen
Ergänzungen der Vertreterversammlung

Bekanntmachung 
der Deutschen Rentenversicherung Westfalen

Vom 4. Juni 2021

Der Vorstand hat im schriftlichen Abstimmungsverfah-
ren folgende Entscheidungen getroffen:

1.  Als Nachfolger für das verstorbene Mitglied der Ver-
treterversammlung Karl Schiewerling gilt Uwe Slüter, 
Versichertenvertreter, laufende Nummer 14, als ge-
wählt.

2.  Als Nachfolger für das ausgeschiedene Mitglied in der 
Vertreterversammlung Ludger Wichert gilt Dr. Stefan 
Nacke, Versichertenvertreter, laufende Nummer 10, als 
gewählt.

3.  Als Nachfolger für das stellvertretende Mitglied Uwe 
Slüter, gilt Ludger Wichert, Versichertenvertreter, 
 laufende Nummer 10, als gewählt.

Münster, 4. Juni 2021

Prof. Dr. Volker  V e r c h

Vorsitzender des Vorstandes

– MBl. NRW. 2021 S. 524


